
Rechtliche Zulässigkeit von Kommunalsteuer-Prüfungen 
und von Kommunalsteuer-Nachschauen durch Gemeinden1 
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weiters zulässige Einsetzung des Gemeindebundes in diversen Abgaben- 
und AVG-Verfahren; hingegen Unzulässigkeit der Durchführung von 

Kommunalsteuer-Nachschauen durch Steuerberatungsgesellschaften 
 

 
a)  Verzeichnis der anliegenden Dokumente  

zum Thema der Kommunalsteuer-Nachschauen des Inhalts, wonach...  
• Kommunalsteuer-Nachschauen durch Organe der Gemeinden zulässig sind  
• und dass Kommunalsteuer-Nachschauen durch private Dritte (insbesondere durch Steu-

erberatungsgesellschaften) unzulässig sind. 
 

Nr. 
Quelle, Fundstelle, 

Absender 
Kurzinhalt, Betreff, Titel Datum 

1 
Rundmail des Gemeindebundes 
Steiermark an alle Gemeinden 

Kommunalsteuer-Nachschauen durch 
Steuerberatungsgesellschaften 

23.10.2012 

2 
Rundmail des Gemeindebundes 
Steiermark an alle Gemeinden 

Kommunalsteuer-Prüfungswesen 
(GPLA, Nachschauen, RH-Bericht) 

5.10.2012 

3 
Kommunalnet-Artikel von Senatsrat 
Dr. Peter Mühlberger, Magistrat Linz 

Recht der Gemeinden zur Durchfüh-
rung von Kommunalsteuer-
Nachschauen unverändert 

1.10.2012 

4 
Steirische Gemeindenachrichten 
(StGN) 11/12/2011, 5 

Recht der Gemeinden auf Durchfüh-
rung von Kommunalsteuer-
Nachschauen vom VwGH eindeutig 
bestätigt 

Dezember 
2011 

5 

von der Finanzverwaltung verfasstes 
Sitzungsprotokoll des GPLA-
Regionalbeirates des Bundeslandes 
Steiermark (Auszug, Punkt 4.) 

VwGH bestätigt ausdrücklich: Ge-
meindliche Kommunalsteuernach-
schauen sind weiterhin (auch nach 
1.1.2010) gesetzeskonform (protokol-
liertes Vorbringen Koch) 

14.11.2011 

6 
Information des Bundesministeriums 
für Finanzen; GZ: BMF-
010222/0227-VI/7/2011 

Information zur Kommunalsteuerprü-
fung gemäß § 14 KommStG 1993  

10.11.2011 

7 

Rundmail des Österreichischen Ge-
meindebundes und des Österreichi-
schen Städtebundes an alle Ge-
meinden 

Kommunalsteuerprüfung durch Ge-
meinden 

22.9.2011 

8 
Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnis 
2009/15/0223 

Ausdrücklich bestätigte Zulässigkeit 
gemeindlicher Kommunalsteuer-
Nachschauen. 

7.7.2011 

9 

Erlass der Fachabteilung 7A des 
Amtes der Steiermärkischen Landes-
regierung an alle Gemeinden, GZ. 
FA7A-530-158/1995-8   

Kommunalsteuernachschauen durch 
private Dritte; Mitteilung des Bundes-
ministeriums für Finanzen 

11.4.2011 

10 
Schreiben des Bundesministeriums 
für Finanzen an die Ämter der Lan-
desregierungen 

Kommunalsteuernachschauen durch 
private Dritte2 

2.3.2011 

11 
Steirische Gemeindenachrichten 
(StGN) 1/2006, 10 f 

Kommunalsteuer: Prüfungsanbote 
privater Anbieter und Gesellschaften 

Jänner 2006 

12 
Österreichische Steuerzeitung 
(ÖStZ) 7/1998, 143 ff 

Gemeindeabgabenprüfung durch 
Wirtschaftstreuhänder – eine Fehl-
entwicklung 

Juli 1998 

                                                 
1
 Version 18.9.2014; Verfasser: Robert Koch, Ltr. Prüfungsabteilung 

2  Auszug aus dem Schreiben des BMF vom 2.3.2011: 
"Sowohl die Durchführung von Außenprüfungen, Nachschauen als auch Maßnahmen zur Einbringung (Ab-
gabenvollstreckung) dürfen nach Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen nur von Organen der zustän-
digen Behörde vorgenommen werden. Eine Betrauung Dritter (zB Wirtschaftstreuhänder) mit der Vollziehung 
dieser hoheitlichen Aufgaben mittels Werkvertrag scheidet mangels gesetzlicher Grundlage nach Rechtsauf-
fassung des Bundesministeriums für Finanzen aus." 



 
b)  Zusatzdokumente 
 
• Sammlung bzw Zusammenfassung von Aussagen der Landesregierung und des 

VwGH, wonach die Befassung des Gemeindebundes mit Agenden der Abga-
benverwaltung bzw der Hoheitsverwaltung unbedenklich ist  

 

Nr. Datum 
Quelle, Fundstel-

le, Absender 
Kurzinhalt 

13 25.8.1982 

Erlass 378/1982 der 
Steiermärkischen 
Landesregierung, GZ. 
7-50 Ge 2/53-1982 

Hier werden die Gemeinden ausdrücklich aufgefordert, 
Selbstberechnungsabgaben – damals insbesondere 
Lohnsummensteuer und Getränkeabgabe – durch die 
Prüfstelle des Steiermärkischen Gemeindebundes 
prüfen zu lassen. 

14 18.9.2003 
VwGH-Erkenntnis 
2003/06/0101 zu ei-
nem  Bauverfahren 

Der VwGH lässt keine negative Äußerung zur Beizie-
hung des Gemeindebundes im Bauverfahren (AVG-
Verfahrensrecht) erkennen, stößt sich aber an der 
Überwälzung von Anwaltskosten auf die Partei. 

15 29.11.2006 
VwGH-Erkenntnis 
2003/13/0059 zur 
Kommunalsteuer 

Im Kommunalsteuerverfahren wird weithin der Steier-
märkische Gemeindebund in aktiver Rolle erwähnt - 
und nicht die geringsten Rügen oder Bedenken des 
VwGH knüpfen daran. 

16 21.6.2007 
VwGH-Erkenntnis 
2004/15/0056 zur 
Kommunalsteuer 

Aus dem Erkenntnis ergibt sich, dass der VwGH am 
Tätigwerden des Steiermärkischen Gemeindebundes 
nicht den geringsten Anstoß nimmt. 

17 4.11.2009 
VwGH-Erkenntnis 
2009/17/0191 zur 
Lustbarkeitsabgabe 

Der VwGH sieht die (Feststellungen der) Ermittlungstä-
tigkeit des Gemeindebundes als "Sachverhaltsfeststel-
lungen der Gemeindebehörde" und die Erhebung eines 
Mitarbeiters des Gemeindebundes als "Feststellungen 
des Überprüfungsorgans" an. Insgesamt geht der 
VwGH in diesem Lustbarkeitsabgabeverfahren von 
einer sachlich-inhaltlich zutreffenden und rechtsrichti-
gen Beurteilung "von den Behörden" aus. 

18 9.6.2010 
VwGH-Erkenntnis 
2010/17/0010 zur 
Lustbarkeitsabgabe 

In diesem Lustbarkeitsabgabeverfahren wird die Prü-
fungsabteilung des Steiermärkischen Gemeindebun-
des erwähnt (Lustbarkeitsabgabe-Erhebung und 
Rechtsbeurteilung), die sich vor dem VwGH mit ihrer 
Meinung und Argumentation gegen ein Sachverständi-
gengutachten durchsetzt. 

19 4.4.2011 

von der Finanzverwal-
tung verfasstes Sit-
zungsprotokoll des 
GPLA-Regionalbei-
rates des Bundeslan-
des Steiermark (Aus-
zug, Punkt 4.) 

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen 
(Schreiben vom 2.3.2011) dürfen Außenprüfungen, 
Nachschauen und Maßnahmen zur Einbringung (Ab-
gabenvollstreckung) nur von Organen der zuständigen 
Behörde vorgenommen werden. Eine Betrauung Dritter 
(z.B. Wirtschaftstreuhänder) mit der Vollziehung dieser 
hoheitlichen Aufgaben ist rechtswidrig. 

20 14.11.2011 

von der Finanzverwal-
tung verfasstes Sit-
zungsprotokoll des 
GPLA-Regionalbei-
rates des Bundeslan-
des Steiermark (Aus-
zug, Punkt 4.) 

VwGH bestätigt ausdrücklich: Gemeindliche Kommu-
nalsteuernachschauen sind weiterhin (auch nach 
1.1.2010) gesetzeskonform. 
(protokolliertes Vorbringen Koch) 
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A-8010 Graz, Burgring 18 
TEL  (0316) 82 20 79-0 
FAX     (0316) 81 05 96 

post@gemeindebund.steiermark.at 
http://www.gemeindebund.steiermark.at 

  

Information 
vom 23. Oktober 2012 

  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
  
Mit Rundmail vom  5. des Monats haben wir Ihnen einige Informationen über das 
Kommunalsteuer-Prüfungswesen übermittelt (GPLA durch Finanzverwaltung und 
Sozialversicherungsträger; Zulässigkeit gemeindlicher Nachschauen, welche auch wir Ihnen 
anbieten). 
  

Achtung: Nachdem in letzter Zeit immer wieder private Anbieter und Gesellschaften 
Kommunalsteuer-Nachschauen anbieten, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 
Beauftragung beispielsweise von Steuerberatungsgesellschaften durch Werkvertrag jedenfalls 
unzulässig ist: Die Kommunalsteuerverwaltung ist Teil der Hoheitsverwaltung und würde die 
Bekanntgabe von Daten der Abgabepflichtigen an behördenfremde (natürliche oder 
juristische) Personen einer Verletzung des Steuergeheimnisses und der 
Amtsverschwiegenheit gleichkommen! 
  

Diese seitens des Gemeindebundes Steiermark seit jeher vertretene Sichtweise wird sowohl 
vom BMF als auch von der Gemeindeaufsichtsbehörde geteilt; die entsprechenden 
Begründungen und Schlussfolgerungen wollen Sie bitte der beiliegenden pdf-Datei 
entnehmen. 
  

Für Rückfragen in diesem Zusammenhang stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern 
zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
 
LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger   Mag. Dr. Martin Ozimic 
Präsident       Landesgeschäftsführer 
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A-8010 Graz, Burgring 18 
TEL  (0316) 82 20 79-0 
FAX     (0316) 81 05 96 

post@gemeindebund.steiermark.at 
http://www.gemeindebund.steiermark.at 

  

Information 

vom 5. Oktober 2012 

  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
  
Die  GPLA wurde kürzlich im Zuge einer Gebarungsüberprüfung des Rechnungshofes geprüft. 
Der entsprechende Rechnungshofbericht ist unter www.rechnungshof.gv.at auf der 
Homepage des Rechnungshofes abrufbar (Berichte / Berichte Bund 2012 / Bund 2012/6). 
  
Die GPLA-Prüfungspläne werden den Gemeinden weiterhin nicht bekannt gegeben. 
Es kann aber jede Gemeinde den aktuellen Prüfungsstatus (ab „Prüfung in Planung“) mit der 
Einzelabfrage zur Steuernummer für jeden einzelnen Fall in Erfahrung bringen (siehe unsere 
„FinanzOnline-Bedienungsanleitungen“). Die GPLA-Ergebnisstatistik 2011 weist für das 
Bundesland Steiermark ein mit rund 50 GPLA-Prüfern erreichtes Kommunalsteuer-
Mehrergebnis in Höhe von etwa € 1,6 Mio aus.  
  
Somit ergibt sich aus den Prüfungen des Jahres 2011 rechnerisch zugunsten der Gemeinden 
eine Kommunalsteuerdifferenz in Höhe von ca. € 32.000 pro GPLA-Prüfer. 
 
Beim Gemeindebund Steiermark wurden im Kalenderjahr 2011 Kommunalsteuerdifferenzen in 
Höhe von mehr als € 113.000 (pro Gemeindebund-Prüfer) zugunsten der Gemeinden 
festgestellt. 
Nachdem § 161 BAO eine generelle Verpflichtung zur Prüfung von Abgabenerklärungen 
ausspricht und die GPLA – bezogen auf die Prüfsubjekte und Prüfungsjahre – nur eine 
durchschnittliche Prüfungsdichte von ca. 30 % erreicht, möchten wir auf die weiterhin 
bestehende Möglichkeit hinweisen, dass der Gemeindebund Steiermark auch in Ihrer 
Gemeinde Kommunalsteuer-Nachschauen durchführt. 
  
Insbesondere bei juristischen Personen wird häufig die Nichtversteuerung der Bezüge 
wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer festgestellt: Bestehende Prüfungslücken 
könnten durch Kommunalsteuer-Nachschauen abgedeckt werden. 
  
Für Rückfragen in diesem Zusammenhang stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der 
Prüfungsabteilung zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
 
LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger   Mag. Dr. Martin Ozimic 
Präsident       Landesgeschäftsführer 

 



https://www.kommunalnet.at/news/artikel/select_category/125/article/recht-zur-kommunalsteuer-nachschau-
unveraendert.html?cHash=68c0952cd82daf9a98ea881adb509218 

 
 
 
Gastbeitrag 

Recht zur Kommunalsteuer-Nachschau unverändert 

Von Seiten der Wirtschaft wird immer wieder versucht, das Recht der Gemeinden auf 
Kommunalsteuer-Nachschau zu beschneiden. Dr. Peter Mühlberger, Leiter der Abteilung 
Finanzrecht und Rechtsmittelverfahren der Stadt Linz, zeigt auf, wie wichtig diese Möglichkeit 
für Kommunen ist und dass sie auch weiterhin bestehen sollte. 

Im Zusammenhang mit dem Recht der Städte und Gemeinden 
auf Kommunalsteuernachschau hat nunmehr eine 
Rechtsabhandlung in einem betriebswirtschaftlichen 
Fachmagazin neuerlich die Nachschaurechte in Frage gestellt 
und hatte sogar als effizienten Rechtsschutz zur "Notwehr 
wegen Amtsmissbrauch" angeregt.  

Unverzichtbares Rechtsinstrument  

Obwohl die Nachschaurechte der Kommunen qualitativ und 
quantitativ nicht ganz einer Kommunalsteueraußenprüfung 

durch die GPLA-Prüfung gleichgesetzt werden können, ist das Nachschaurecht der Städte und 
Gemeinden ein unverzichtbares Rechtsinstrument für die Administration der Kommunalsteuer, wie 
etwa bei permanenter Abgabennichtentrichtung, unrichtiger Selbstberechnung, bei 
Zahlungserleichterungs- und Nachsichtansuchen, bei Rückzahlungs- und Rechtsmittelanträgen, sowie 
in all jenen Fällen, in denen Prüfungsfälle nicht am Prüfungsplan der GPLA-Prüfung stehen oder 
wieder abgesetzt wurden und somit eine Abgabenverjährung droht.  

VfGh: Gemeinden sind berechtigt  

Das Recht der Städte und Gemeinden auf Kommunalsteuernachschau ist aus § 14 Abs. 1 letzter Satz 
KommStG 1993 und § 144 BAO abzuleiten. Zuletzt hatte der Verwaltungsgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 7. Juli 2011, Zl. 2009/15/0223 eindeutig die Rechtsauffassung vertreten, dass die 
Gemeinden zu einer Nachschau (sogar) nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Landesabgabenordnung berechtigt sind. Das Bundesministerium für Finanzen stellte in seiner 
Information vom 10. November 2011 BMF-010222/0227-V/7/2011 sowie im Informationserlass vom 
28. Dezemeber 2011 BMF-010222/0260-V/7/2011 eindeutig fest, dass die Erweiterung der 
Bundesabgabenordnung auf Landes- und Gemeindeabgaben bei gleichzeitiger Aufhebung der 
Landesabgabenordnungen die Befugnisse der Gemeinden, eine Kommunalsteuernachschau 
vorzunehmen, nicht berührt.  

"Notwehr gegen Amtsmissbrauch" entbehrt einer rechtlichen Grundlage  

Die Anregung in dieser Rechtsabhandlung einer "Notwehr gegen Amtsmissbrauch" entbehrt einer 
entsprechenden rechtlichen Grundlage und steht mit den Rechtsnormen des Strafgesetzbuches nicht 
in Einklang.  

Es wird daher empfohlen, weiterhin die Nachschaurechte, wahrzunehmen und  verfahrens-rechtlich 
entsprechend den einschlägigen Rechtsnormen der Bundesabgabenordnung (siehe dazu auch §§ 
111,143,144 ,184 BAO) durchzusetzen. 

SR Dr. Peter Mühlberger, 28.09.2012 
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STEUERN & FINANZEN

Äußerst kritischer Fachartikel in der 
meist verbreiteten steuerrechtlichen 
Fachzeitschrift Österreichs
Im Zuge einer von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkten � dafür aber 
nicht weniger intensiv geführten � Aus-
einandersetzung hat Prof. Dr. Reinhold 
Beiser, welcher in Innsbruck auch eine 
Steuerberatungskanzlei führt, in einer in 
Fachkreisen anerkannten Fachzeitschrift 
im Rahmen einer ausführlichen Abhand-
lung behauptet, die Gemeinden dürften 
seit 1. 1. 2010 keine Kommunalsteuer-
Nachschauen mehr durchführen (SWK 
20/21/2011, S 772: �Recht auf den ge-
setzlichen Richter | Kommunalsteuernach-
schau der Gemeinden ausgelaufen! Keine 
Prüfungskonkurrenz nach der BAO | Das 
Nachschaurecht der Gemeinden nach § 14 
Kommunalsteuergesetz ist mit 31. Dezem-
ber 2009 ausgelaufen�).

Gemeinsames Rundschreiben des Öster-
reichischen Gemeindebundes und des 
Österreichischen Städtebundes
In einer am 22. 9. 2011 an alle Gemeinden 
Österreichs gemeinsamen Rundmail haben 
die beiden kommunalen Spitzenverbände 
mitgeteilt, dass auch nach 1. 1. 2010 durch 
die weiterhin wirksame Bestimmung des 
§ 14 Abs. 1 achter Satz Kommunalsteu-
ergesetz 1993 (KommStG 1993), BGBl. 
Nr. 819/1993 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 76/2011, das �Recht der Gemeinden 
auf Durchführung einer Nachschau gemäß 
der jeweils für sie geltenden Landesab-
gabenordnung (Abgabenverfahrensgesetz) 
... unberührt� bleibt, welche Auslegung 
auch das Bundesministerium für Finanzen 
in zu diesem Zeitpunkt informell geführ-
ten Vorabsprachen im Hinblick auf § 14 
KommStG 1993 betreffenden erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage des 
KommStG 1993 bestätigt hat.

VwGH-Erkenntnis 2009/15/0223: Ge-
meindliche Kommunalsteuernach-
schauen sind weiterhin zulässig!
Am 7. 10. 2011 wurde das VwGH-Er-
kenntnis 2009/15/0223 vom 7. 7. 2011 
über das Rechtsinformationssystem des 
Bundes (�RIS�, www.ris.bka.gv.at/) ver-
öffentlicht: 
Der VwGH hat darin die Zulässigkeit 
gemeindlicher Kommunalsteuer-Nach-
schauen auf Basis der im jeweiligen Bun-
desland anzuwendenden Landesabgaben-

ordnung bestätigt � und zwar ausdrücklich 
wie folgt: �Die Gemeinde war demnach 
zu einer Nachschau im Sinne des § 116 
TLAO berechtigt. Ergänzend ist zu be-
merken, dass sich an dieser Rechtslage 
durch das Abgabenverwaltungsreformge-
setz (AbgVRefG, BGBl. I Nr. 20/2009) 
nichts geändert hat.� Im Speziellen sind 
damit seit 1. 1. 2010 (Inkrafttreten der 
BAO als Verfahrensrecht auch für Landes- 
und Gemeindeabgaben) die gemeindlichen 
Kommunalsteuer-Nachschauen weiterhin 
zulässig.
Zum ausdrücklichen Beschwerdevor-
bringen, �die Befugnisse der Organe der 
Kommunalsteuerprüfung würden sich 
mit jenen der zur Nachschau berechtig-
ten Gemeindeorgane überschneiden; diese 
Überschneidung führe zu einer kumulati-
ven Kompetenz von mehreren staatlichen 
Organen�, gelangt der VwGH zur Fest-
stellung, der Verwaltungsgerichtshof hege 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
betreffend § 14 KommStG 1993, weil die 
Entscheidungszuständigkeit betreffend die 
Kommunalsteuer allein den Gemeinden 
im eigenen Wirkungsbereich zugeordnet 
und damit vom Gesetzgeber exakt, klar 
und eindeutig geregelt sei, wenn auch die 
Prüfung der Bemessungsgrundlage ent-
sprechend § 14 KommStG 1993 �mit der 
einheitlichen Prüfung aller lohnabhängi-
gen Abgaben� (gemeint: gemeinsame Prü-
fung aller lohnabhängigen Abgaben durch 
Finanzverwaltung oder Sozialversiche-
rungsträger � �GPLA�) �gemeinsam (für 
Finanzamt, Krankenversicherung und Ge-
meinde)� erfolgen soll, sei doch �die Kom-
mune ... an die Prüfungsfeststellungen (das 
Gutachten) des Prüfers nicht gebunden, 
sondern könne davon abweichen.�. 
Beisers Thesen und Schlussfolgerungen 
im eingangs erwähnten Fachartikel erwei-
sen sich damit allesamt und gänzlich als 
unberechtigt und sind seitdem durch die 
Aussagen des Höchstgerichts ausdrücklich 
widerlegt.

Erlass des BMF zur Kommunal-
steuernachschau und -prüfung vom 
10. 11. 2011
Mit diesem aktuellen Erlass, GZ. BMF-
010222/0227-VI/7/2011, hat das Bundes-
ministerium für Finanzen auf Grundlage 
des vorerwähnten VwGH-Erkenntnisses 
vom 7. 7. 2011 nun auch of"ziell und 
nach außen erkennbar in diesem Sinne 

Stellung bezogen und beschließt seine 
Ausführungen darin wie folgt: �Die Er-
weiterung des Anwendungsbereiches der 
Bundesabgabenordnung auf Landes- und 
Gemeindeabgaben und die Aufhebung von 
Landesabgabenordnungen mit 1. Jänner 
2010 hat den Inhalt des Verweises in § 14 
KommStG 1993 und damit die Befugnis-
se der Gemeinden, die Kommunalsteuer 
betreffende Nachschauen vorzunehmen, 
nicht berührt.�

Umgang mit �Zwei!ern�
Es gab vereinzelt vor dem Bekanntwerden 
des VwGH-Erkenntnisses � und in selte-
nen Ausnahmefällen auch noch danach � 
Abgabep!ichtige und Angehörige des Be-
rufsstandes der Wirtschaftstreuhandberu-
fe, welche Kommunalsteuer-Nachschauen 
der Gemeinde(n) nicht akzeptieren woll -
(t)en: In der Praxis wurde (und wird) dies 
einfach derart gelöst, dass die jeweilige 
Gemeinde über den GPLA-Regionalbeirat 
eine so genannte �Bedarfsprüfung� im 
Sinne des § 14 Abs. 1 siebenter Satz 
KommStG 1993 anregen lässt. Der Vertre-
ter der steirischen Gemeinden des GPLA-
Regionalbeirates ist im Steiermärkischen 
Gemeindebund angesiedelt. Der bishe-
rigen Erfahrung nach erfolgt dann eine 
GPLA praktisch �postwendend� durch 
das für die Lohnsteuerprüfung zuständige 
Finanzamt oder durch den für die Sozial-
versicherungsprüfung zuständigen Kran-
kenversicherungsträger, welche neben der 
Kommunalsteuerprüfung zusätzlich auch 
die Prüfung der Lohnsteuer, der Sozial-
versicherungsbeitragsgrundlagen, der Ar-
beiterkammerumlage, des Wohnbauförde-
rungsbeitrages, des Dienstgeberbeitrages 
und des Zuschlags zum Dienstgeberbei-
trag umfasst. 
Man wäre wohl versucht zu sagen, insbe-
sondere dem Berufsstand der Wirtschaft-
streuhandberufe angehörige Personen tun 
den von ihnen vertretenen Klienten mit 
dieser erheblichen Ausweitung des Prü-
fungsfeldes tendenziell nicht gerade Gutes: 
Abgesehen vom erhöhten Aufwand zur 
Betreuung einer wesentlich umfassenderen 
Prüfung, möglichen betrieblichen Beein-
trächtigungen und Mehraufwänden birgt 
doch jede Prüfung einen gewissen Unsi-
cherheitsfaktor in sich � und zwar ganz 
abgesehen von eventuellen Abgaben- und/
oder Beitragsnachforderungen aus der Prü-
fung an sich.

Robert Koch, 

Steiermärkischer Gemeindebund

Recht der Gemeinden auf Durchführung von Kommunal-
steuer-Nachschauen vom VwGH eindeutig bestätigt
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Information zur Kommunalsteuerprüfung gemäß § 14 KommStG 1993 

Das Bundesministerium für Finanzen stellt im Zusammenhang mit der 
Kommunalsteuerprüfung (gemäß § 14 KommStG 1993) seine Rechtsansicht dar. 

 

 

Nach § 14 Abs. 1 erster Satz KommStG 1993 obliegt die Kommunalsteuerprüfung dem für 

die Lohnsteuerprüfung zuständigen Finanzamt (§ 81 EStG 1988) oder dem für die 

Sozialversicherungsprüfung zuständigen Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs. 1 und 2 

ASVG). 

Bei der Durchführung der Kommunalsteuerprüfung ist das Prüfungsorgan des Finanzamtes 

oder des Krankenversicherungsträgers als Organ der jeweils berührten Gemeinde tätig (§ 14 

Abs. 1 fünfter Satz KommStG 1993). 

Das Recht der Gemeinden auf Durchführung einer Nachschau gemäß der jeweils für sie 

geltenden Landesabgabenordnung (Abgabenverfahrensgesetz) bleibt jedoch unberührt, 

wobei § 148 Abs. 3 BAO sinngemäß anzuwenden ist (§ 14 Abs. 1 letzter Satz KommStG 

1993). 

In verfassungskonformer Auslegung ist der Verweis (im letzten Satz des § 14 Abs. 1 

KommStG 1993) auf die landesrechtlichen Nachschaubestimmungen als statisch anzusehen. 

Der Verwaltungsgerichtshof bestätigte in seinem Erkenntnis vom 7. Juli 2011, 2009/15/0223, 

dass den einzelnen Landesabgabenordnungen weiterhin Gültigkeit zukommt: 

�Ergänzend ist zu bemerken, dass sich an dieser Rechtslage durch das 
Abgabenverwaltungsreformgesetz (AbgVRefG, BGBl. I Nr. 20/2009) nichts geändert hat. 

Da sich die Annahme einer dynamischen Verweisung schon aus kompetenzrechtlichen 
Gründen verbietet (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 9. April 1992, 91/06/0197, mwN), ist 
der Verweis in § 14 Abs. 1 KommStG 1993 auf die jeweils für die Gemeinden geltende 
Landesabgabenordnung als statische Verweisung zu verstehen. Anzuwenden sind demnach 
jene Bestimmungen (zur "Nachschau") der jeweiligen Landesabgabenordnung, wie sie zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Abänderung des § 14 KommStG 1993 durch BGBl. I 
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Nr. 132/2002, in Kraft waren; spätere Abänderungen (oder auch die Aufhebung) dieser 
Bestimmungen in den Landesabgabenordnungen ändern nichts am Inhalt der Verweisung.� 

Die Erweiterung des Anwendungsbereiches der Bundesabgabenordnung auf Landes- und 

Gemeindeabgaben und die Aufhebung von Landesabgabenordnungen mit 1. Jänner 2010 hat 

den Inhalt des Verweises in § 14 KommStG 1993 und damit die Befugnisse der Gemeinden, 

die Kommunalsteuer betreffende Nachschauen vorzunehmen, nicht berührt. 

Bundesministerium für Finanzen, 10. November 2011 



An die 
Mitgliedsgemeinden
des Österreichischen Gemeindebundes sowie 
des Österreichischen Städtebundes 

Per E-Mail

Wien, am 22. September 2011 

Betreff: Kommunalsteuerprüfung durch Gemeinden 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach § 14 Abs.1 KommStG obliegt zwar die Prüfung der für Zwecke der 
Kommunalsteuer zu führenden Aufzeichnungen dem für die Lohnsteuerprüfung 
zuständigen Finanzamt oder dem für die Sozialversicherungsprüfung zuständigen 
Krankenversicherungsträger, doch wurde in dieser Gesetzesbestimmung expressis 
verbis festgehalten, dass �das Recht der Gemeinden auf Durchführung einer 
Nachschau nach den bisher für sie geltenden Verfahrensrechtsnormen 
(Landesabgabenordnung, Abgabenverfahrensgesetz) - und damit auch nach 
Inkrafttretens des Rechtsinstitutes der gemeinsamen Prüfung von lohnabhängigen 
Abgaben mit 1.Jänner 2003 -  weiterhin unberührt bleibt.� 

Diese rechtliche Bestimmung des § 14 Abs.1 7. Satz KommStG blieb auch nach 
Inkraftsetzen der Rechtsnormen der Bundesabgabenordnung mit 1. Jänner 2010, 
welche ab diesen Zeitpunkt auch für die Länder und Gemeinden 
Rechtswirksamkeit haben, weiterhin unverändert. 

Nachdem die Bundesabgabenordnung auch für die Gemeindeabgaben und damit 
auch für die Einhebung der Kommunalsteuer gilt, ist die dort rechtlich verankerte 
Rechtsnorm des § 144 Bundesabgabenordnung (BAO) auch im Zusammenhang 
mit der Einhebung und damit mit der Prüfung in Form der Nachschau der 
Kommunalsteuer anzuwenden. Danach können die Prüfungsorgane der 
Gemeinden für Zwecke der Abgabenerhebung bei Personen, die nach 



abgabenrechtlichen Vorschriften Bücher und Aufzeichnungen zu führen haben, 
Nachschau halten; bei Ausübung der Nachschau dürfen sie Gebäude, 
Grundstücke und Betriebe betreten und besichtigen, sowie die Vorlage von Bücher 
und Aufzeichnungen sowie sonstige für die Abgabenerhebung maßgebliche 
Unterlagen verlangen. Dieses Recht kann sogar mittels Zwangsstrafen 
durchgesetzt werden. An dieser Stellte ist auch auf die von Finanzverwaltung und 
Sozialversicherung aufgeworfene Vorgehensweise, wonach in einigen 
Bundesländern Nachschauen gem. § 144 BAO durch private Rechtsträger mittels 
Werkvertrag oder unechtem Dienstvertrag für Gemeinden durchgeführt werden 
würden, hinzuweisen, die seitens der Kommunalen Spitzenverbände ebenfalls 
kritisch gesehen wird, da die Durchführung von Nachschauen in der aktuellen 
Rechtslage grundsätzlich den Organen der Gemeindebehörden vorbehalten ist. 

Zuletzt wurde in einer Steuerfachzeitschrift die Rechtsmeinung vertreten, dass 
nach dem Inkrafttreten der Bestimmungen der Bundesabgabenordnung die 
Nachschaurechte der Gemeinden weggefallen wären. Diese Rechtsansicht kam im 
Hinblick auf obige Rechtsausführungen nicht geteilt werden. Im Zusammenhang 
mit den Vorabsprachen zwischen den Vertretern des Finanzministeriums und 
jenen des Österreichischen Städtebundes und Österreichischen Gemeindebundes 
wurde einhellig Übereinstimmung erzielt, dass die Nachschaurechte der 
Gemeinden zwar nicht die Arbeit der gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger 
Abgaben konkurrieren sollten, jedoch die Nachschaurechte bezüglich der 
Kommunalsteuer

 als gelindeste Form der Abgabenkotrolle einer Selbstberechnungsabgabe,
 als überprüfende Kontrollmaßnahme bei Abgabenverstößen wie 

Nichtvorlage der Abgabenerklärungen oder Nichtentrichtung der 
Abgabenschuldigkeiten,  

 als ergänzende abgabenkontrollspezifische Maßnahme bei Prüfungslücken 
im Rahmen der GPLA-Prüfung

 vor allem als Überprüfungsmaßnahme zur Entscheidung in 
Rechtsmittelverfahren über die Berufungseinwände 

 zur Vermeidung von Abgabenverjährungen  

weiterhin vollinhaltlich aufrecht erhalten werden müssten; dies findet sich teilweise 
auch in den ausführenden erläuterten Bemerkungen zur Regierungsvorlage zu § 
14 KommStG wieder. 

Nachdem die ursprünglichen Intentionen einer GPLA- Prüfung als 
flächendeckende und anschlussbezogene Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
und damit auch der Kommunalsteuer mangels entsprechender 
Personalressourcen nicht realisiert werden konnten und die rechtlichen 
Grundlagen für eine Kommunalsteuernachschau durch Gemeinden -  trotz des 
Rechtsinstituts der gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben -  im Rahmen 



der Bestimmungen der Bundesabgabenordnung gegeben sind, besteht daher 
weiterhin auch das Recht der Städte und Gemeinden, ergänzend zu den Aufgaben 
der GPLA- Prüfung Nachschauen bei kommunalsteuerpflichtigen Unternehmen 
durchzuführen.

  Mit freundlichen Grüßen 

Für den Österreichischen 
 Gemeindebund: 

Für den Österreichischen 
 Städtebund: 

Der Generalsekretär Der Generalsekretär 

Dr. Walter Leiss OSR Mag. Dr. Thomas Weninger 
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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.07.2011 

Geschäftszahl 

2009/15/0223 

Betreff 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Höfinger und die Hofräte 
Dr. Zorn, Dr. Büsser, MMag. Maislinger und Mag. Novak als Richter, im Beisein der Schriftführerin 
Mag. Zaunbauer, über die Beschwerde des J S, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in I, gegen den Bescheid der 
Berufungskommission in Abgabensachen der Landeshauptstadt Innsbruck vom 19. November 2009, Zl. I-Präs-
00474e/2007, betreffend Kommunalsteuer 2001 bis 2005 und Säumniszuschlag, zu Recht erkannt: 

Spruch 

Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
aufgehoben. 

Die Landeshauptstadt Innsbruck hat dem Beschwerdeführer Aufwendungen in der Höhe von EUR 220,-- 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. Das Kostenmehrbegehren wird abgewiesen. 

Begründung 

Der Beschwerdeführer ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 

Mit Bescheid vom 24. November 2006 wurde der Beschwerdeführer von der Landeshauptstadt Innsbruck 
gemäß § 71 der Tiroler Landesabgabenordnung (TLAO) als Steuerpflichtiger eingeladen, am 14. Dezember 2006 
um 9 Uhr mit den Bilanzen der Jahre 2001 bis 2005, der Sachbuchhaltung der Jahre 2001 bis 2005, der 
Lohnbuchhaltung der Jahre 2001 bis 2005, den Kommunalsteuererklärungen der Jahre 2001 bis 2005 sowie den 
Belegen der Jahre 2001 bis 2005 im Referat Gemeindeabgaben-Prüfung persönlich zu erscheinen oder einen mit 
der Sache vertrauten und schriftlich bevollmächtigten eigenberechtigten Vertreter zu entsenden. Gegenstand der 
Amtshandlung sei die Durchführung einer Kommunalsteuernachschau gemäß § 116 TLAO über das 
Einzelunternehmen des Beschwerdeführers für den Zeitraum Jänner 2001 bis Dezember 2005. Sollte der 
Beschwerdeführer der Ladung unentschuldigt nicht Folge leisten, sehe sich die Behörde gezwungen, die 
Besteuerungsgrundlagen im Schätzungswege nach § 147 TLAO zu ermitteln. Die erforderliche 
Schlussbesprechung gemäß § 118 TLAO werde mit 15. Dezember 2006 anberaumt. 

Der Beschwerdeführer wandte sich gegen den Ladungsbescheid. Die vorzulegenden Unterlagen würden 
etwa 100 Ordner umfassen; es handle sich nicht um eine "Nachschau", sondern um einen "Bring-Schau", welche 
unzweifelhaft nur als umfassende volle Kommunalsteuer-Prüfung qualifiziert werden könne. Eine derartige 
umfassende Prüfung dürfe aber gemäß § 14 KommStG 1993 nur von einem befugten Organ der Finanzbehörde 
oder der Sozialversicherung durchgeführt werden. 

Laut dem Bericht über die vorgenommene abgabenbehördliche Nachschau vom 15. Jänner 2007 (die 
Schlussbesprechung habe am 21. Dezember 2006 in den Räumen des Unternehmens stattgefunden) seien 
angeforderte Unterlagen (Jahresabschlüsse 2001 bis inklusive 2005, gesamte Sachbuchhaltung 2001 bis 
inklusive 2005) nicht vorgelegt worden, sodass sich die Behörde gezwungen gesehen habe, gemäß § 147 TLAO 
über den gesamten Nachschauzeitraum den erklärten Kommunalsteuer-Bemessungsgrundlagen einen pauschalen 
Sicherheitszuschlag in Höhe von 10% hinzuzuschätzen, woraus eine Kommunalsteuer-Nachforderung in Höhe 
von 1.986,48 EUR resultiere. 

Mit Bescheid vom 19. Jänner 2007 setzte der Magistrat der Stadt Innsbruck die Kommunalsteuer für den 
Zeitraum 1. Jänner 2001 bis 31. Dezember 2005 mit 21.851,29 EUR fest; abzüglich des aus der erklärten 
kommunalsteuerpflichtigen Bruttolohnsumme abgeleiteten Betrages ergebe sich eine Forderung von 
1.986,50 EUR; weiters wurde ein Säumniszuschlag verhängt (39,73 EUR). Zur Begründung verwies die 
erstinstanzliche Behörde auf den Prüfungsbericht. 
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Der Beschwerdeführer erhob gegen diesen Bescheid Berufung und wandte insbesondere ein, es bestehe 
keine Rechtsgrundlage für die Durchführung einer Kommunalsteuer-Vollprüfung. Auch sei die Behörde nicht 
zur Schätzung befugt. Im Zuge der Amtshandlung in seiner Kanzlei hätten sich die beiden Prüfer der 
Stadtgemeinde davon überzeugen können, dass alle Lohnkonten ordnungsgemäß geführt würden und alle 
Kommunalsteuern termingemäß an die Stadtgemeinde Innsbruck abgeführt würden. Dies hätten im Übrigen auch 
die früher durchgeführten (und damals auch zulässigen) Kommunalsteuer-Prüfungen deutlich gezeigt. 
Schließlich sei die Festsetzung eines Sicherheitszuschlages wie auch eines Säumniszuschlages unzulässig. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 16. Juli 2007 wurde die Berufung als unbegründet abgewiesen. 

Der Beschwerdeführer beantragte, die Berufung der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorzulegen. 

Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde die Berufung als unbegründet ab. Begründend 
führte die belangte Behörde aus, gemäß § 116 Abs. 1 TLAO könne die Abgabenbehörde für Zwecke der 
Abgabenerhebung bei Personen, die nach abgabenrechtlichen Vorschriften Bücher oder Aufzeichnungen zu 
führen hätten, Nachschau halten und hiebei alle für die Abgabenerhebung bedeutsamen Umstände feststellen. 
Nach Abs. 2 leg.cit. dürften Organe der Abgabenbehörde in Ausübung der Nachschau Gebäude, Grundstücke 
und Betriebe betreten und besichtigen, die Vorlage der nach den Abgabenvorschriften zu führenden Bücher und 
Aufzeichnungen sowie sonstiger für die Abgabenerhebung maßgeblicher Unterlagen verlangen, in diese Einsicht 
nehmen und hiebei prüfen, ob die Bücher und Aufzeichnungen fortlaufend, vollständig sowie formell und 
sachlich richtig geführt würden. 

Hinsichtlich der gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben seien grundsätzlich § 86 
Abs. 1 EStG 1988, § 14 KommStG 1993 und § 41a ASVG Rechtsgrundlage. Prüfungsorgane seien in diesem 
Zusammenhang entweder die Organe des zuständigen Finanzamtes oder des Krankenversicherungsträgers. Der 
Prüfer werde jeweils als Organ der zuständigen Behörde (Finanzamt, Gemeinde, Sozialversicherungsträger) 
tätig, woraus sich u.a. Weisungsrechte der betreffenden Behörden gegenüber dem Prüfungsorgan ergäben. Das 
Recht der Gemeinden auf Durchführung einer Nachschau gemäß der jeweils für sie geltenden 
Landesabgabenordnung bleibe unberührt, wobei § 148 Abs. 3 BAO sinngemäß anzuwenden sei. 

Die Nachschau im Sinne der Landesabgabenordnungen umfasse im Wesentlichen dieselben 
Prüfungsbefugnisse wie eine Außenprüfung (im Sinne des § 147 BAO). Die Gemeinden seien daher im Ergebnis 
zu Prüfungen nach Art einer Außenprüfung befugt, wobei sie das grundsätzliche Wiederholungsprüfungsverbot 
des § 148 Abs. 3 BAO zu beachten hätten. Nachschauen im Sinne des § 144 BAO dürften unabhängig von 
erfolgten Außenprüfungen, gegebenenfalls auch mehrfach erfolgen. Erfolgte Nachschauen stünden einer 
späteren Außenprüfung nicht entgegen. 

Für Tirol stelle § 14 KommStG 1993 einen Verweis auf § 116 TLAO dar. Die TLAO kenne lediglich den 
Begriff der Nachschau, nicht aber jenen der Abgabenprüfung. Nicht zuletzt zeige auch das 
Wiederholungsverbot, dass die den Gemeinden zugestandene Nachschau inhaltlich zumindest mit der in 
§ 14 KommStG 1993 geregelten Kommunalsteuerprüfung vergleichbar sein müsse; andernfalls könnte der 
Gesetzgeber kaum von einer "Wiederholung" ausgehen. Die abgabenrechtliche Nachschau komme daher 
inhaltlich im Wesentlichen einer Steuerprüfung im Sinne der Bundesabgabenordnung gleich. Die in 
§§ 116 ff TLAO eingeräumten Kompetenzen seien durch § 14 KommStG 1993 jedenfalls nicht eingeschränkt 
worden. 

Die Stadt Innsbruck unterlaufe auch nicht die Bestimmungen des § 14 KommStG 1993. Es würden keine 
Doppelprüfungen durchgeführt; eine abgabenrechtliche Nachschau werde nur dann abgewickelt, wenn vom 
zuständigen Finanzamt oder dem für die Sozialversicherungsprüfung zuständigen Krankenversicherungsträger 
keine Kommunalsteuerprüfung für den betreffenden Prüfungszeitraum durchgeführt worden sei oder aufgrund 
der Risikoanalyse des Finanzamtes nicht durchgeführt werde. Bei Einführung der gemeinsamen Prüfung 
lohnabhängiger Abgaben sei den Gemeinden zugesichert worden, dass diese gemeinsame Prüfung durch 
Finanzamt bzw. Krankenversicherungsträger aufgrund von Synergieeffekten zur lückenlosen Überprüfung der 
Kommunalsteuer führen werde. Die gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben basiere jedoch auf 
Risikoanalysen, die sich ausschließlich auf Bundesabgaben bezögen. Aufgrund dieser Tatsache würden in 
Innsbruck ca. 70% der abgabenpflichtigen Zeiträume, die in die fünfjährige Verjährungsfrist fielen, nicht mehr 
geprüft. In ganz Österreich müssten sich daher größere Gemeinden und Städte innerhalb der gesetzlich 
ermöglichten Rahmenbedingungen mit eigenen Prüfungsorganen behelfen, um gestützt auf die landesrechtlichen 
Bestimmungen den Anteil der ungeprüften steuerpflichtigen Zeiträume zu verringern. 

Gemäß § 147 Abs. 2 TLAO sei von den Abgabenbehörden dann zu schätzen, wenn der Abgabepflichtige 
trotz Aufforderung und Ermahnung Abgabenerklärungen nicht einreiche; wenn der Abgabepflichtige den 
Aufforderungen der Behörde, unvollständige Angaben zu ergänzen und Zweifel zu beseitigen, nicht 
nachkomme; wenn er Auskünfte über zweifelhaft erscheinende Sachverhalte verweigere; oder der Aufforderung 
zur Aufklärung wegen bestimmter Bedenken gegen die Richtigkeit gemachter Angaben (Erklärungen) nicht, 
nicht ausreichend oder nicht sachgerecht entspreche. 

Verletze der Abgabepflichtige seine abgabenrechtliche Pflichten, einem hinreichend bestimmten und 
zumutbaren sowie für ihn möglichen Verlangen der Behörde Folge zu leisten, also seine Pflicht, an der 
Sachverhaltsermittlung im gebotenen Maße mitzuwirken, gebe er zur Schätzung Anlass. In diesem Fall sei die 
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Behörde nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, von ihrer Berechtigung, die Grundlagen der 
Abgabenerhebung zu schätzen, Gebrauch zu machen. Die Unmöglichkeit der Ermittlung oder Berechnung der 
Besteuerungsgrundlagen löse die Schätzungsbefugnis aus. Diese Voraussetzung sei hier gegeben, weil der 
Beschwerdeführer trotz Aufforderung die angeforderten Unterlagen (Bilanzen, Sachbuchhaltung usw.) nicht 
vorgelegt habe. 

Die Wahl der anzuwendenden Schätzungsmethode stehe der Abgabenbehörde im Allgemeinen frei. Die 
Schätzung sei hier in der Weise vorgenommen worden, dass zu den an die Gemeinde erklärten 
Kommunalsteuerbemessungsgrundlagen ein pauschaler Sicherheitszuschlag in der Höhe von 10% 
hinzugeschätzt worden sei. Die Hinzuschätzung scheine insofern als gerechtfertigt, als die Behörde aufgrund der 
dauerhaften Weigerung der Vorlage der geforderten Unterlagen die Richtigkeit der vom Abgabepflichtigen 
vorgenommenen Selbstbemessung nicht überprüfen und damit nicht ausschließen könne, dass es zu einer 
Verkürzung der Kommunalsteuer gekommen sei. Andererseits sei bei der Höhe des Sicherheitszuschlages auch 
der Umstand berücksichtigt worden, dass der Beschwerdeführer die Prüfungsbefugnis der Behörde insgesamt in 
Abrede gestellt habe bzw. bestreite, dass die Nachschau iSd § 116 TLAO zur Durchführung eines 
Ermittlungsverfahrens, wie es bei einer Abgabenprüfung üblich sei, berechtige und deshalb die Vorlage der 
diversen Unterlagen verweigert habe. 

Aufgrund der gerechtfertigten Vorschreibung einer Kommunalsteuernachzahlung sei auch die 
Vorschreibung eines Säumniszuschlages zu Recht erfolgt, weil die nachgeforderte Kommunalsteuer zum 
jeweiligen Fälligkeitstag hätte entrichtet werden müssen. Der Säumniszuschlag betrage gemäß § 166 TLAO 
2 vH des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrages. 

Gegen diesen Bescheid wendet sich die vorliegende Beschwerde mit dem Begehren, ihn wegen inhaltlicher 
Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzuheben. 

Die belangte Behörde hat die Akten des Verwaltungsverfahrens vorgelegt, eine Gegenschrift erstattet und 
beantragt, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen oder als unbegründet abzuweisen. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

Der Beschwerdeführer wendet zunächst ein, die belangte Behörde habe - wie schon die Behörde erster 
Instanz - die Kommunalsteuer für die Jahre 2001 bis 2005 in einem einzigen (zusammengefassten) Bescheid 
vorgeschrieben; dies sei unzulässig, weil die Kommunalsteuer für jedes Jahr in einem gesonderten Bescheid 
festzusetzen und vorzuschreiben sei. 

Gemäß § 11 Abs. 2 KommStG 1993 ist die Kommunalsteuer vom Unternehmer für jeden Kalendermonat 
selbst zu berechnen und bis zum 15. des darauffolgenden Monates (Fälligkeitstag) an die Gemeinde zu 
entrichten. Erweist sich die Selbstberechnung des Unternehmers als nicht richtig oder wird die selbstberechnete 
Kommunalsteuer nicht oder nicht vollständig entrichtet, hat die Gemeinde einen Kommunalsteuerbescheid zu 
erlassen (§ 11 Abs. 3 KommStG 1993). 

Gemäß § 148 Abs. 2 TLAO haben Abgabenbescheide im Spruch die Art und Höhe der Abgaben, den 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und die Grundlagen der Abgabenfestsetzung (Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. 
Führen Abgabenbescheide zu keiner Nachforderung, so ist eine Angabe über die Fälligkeit der festgesetzten 
Abgabenschuldigkeiten entbehrlich. Ist die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit bereits vor deren Festsetzung 
eingetreten, so erübrigt sich, wenn auf diesen Umstand hingewiesen wird, eine nähere Angabe über den 
Zeitpunkt der Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldigkeit. 

Gemäß § 151 Abs. 1 TLAO gilt dann, wenn die Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer Abgabe 
durch den Abgabepflichtigen ohne abgabenbehördliche Festsetzung der Abgabe zulassen, die Abgabe durch die 
Einreichung der Erklärung über die Selbstberechnung als festgesetzt. Die Abgabenbehörde hat jedoch die 
Abgabe mit Bescheid festzusetzen, wenn der Abgabepflichtige die Einreichung der Erklärung unterlässt oder 
wenn sich die Erklärung als unvollständig oder die Selbstberechnung als unrichtig erweist. Innerhalb derselben 
Abgabenart kann die Festsetzung mehrerer Abgaben in einem Bescheid zusammengefasst erfolgen. 

Die Kommunalsteuerschuld entsteht mit Ablauf des Kalendermonates, in dem Lohnzahlungen gewährt 
worden sind (§ 11 Abs. 1 KommStG 1993). Entsprechend § 151 Abs. 2 TLAO kann aber - da es sich insoweit 
jeweils um dieselbe Abgabenart handelt - die Festsetzung mehrerer (Monats)Abgaben in einem Bescheid 
zusammengefasst erfolgen und es muss nicht für jeden Kalendermonat je ein Bescheid ergehen (vgl. - zu 
§ 201 BAO - Stoll, Bundesabgabenordnung, § 201, 2125 f). Anders als § 201 Abs. 4 BAO (idF BGBl. I 
Nr. 97/2002) sieht § 151 Abs. 2 TLAO eine Einschränkung auf Abgaben desselben Kalenderjahres 
(Wirtschaftsjahres) nicht vor. Demnach ist es auch zulässig, die Kommunalsteuer für mehrere Jahre mit einem 
Bescheid festzusetzen. Im Hinblick auf verwaltungsökonomische Überlegungen erscheint die Vorgangsweise der 
Abgabenbehörde als unbedenklich (vgl. - zu § 150 NÖ AO 1977 - das hg. Erkenntnis vom 28. Mai 2008, 
2005/15/0155). 

Der Beschwerdeführer führt weiters aus, gemäß § 14 KommStG 1993 sei den Gemeinden nur das Recht 
eingeräumt, eine (Voll)-Prüfung anzuregen, keinesfalls sei es der Gemeinde erlaubt, selbst eine (Voll)-Prüfung 
durchzuführen. Somit ergebe sich auch keine Berechtigung der Gemeinde zur Schätzung samt Heranziehung 
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eines Sicherheitszuschlages. Weiters habe die belangte Behörde unter dem Titel des Sicherheitszuschlages in 
Wirklichkeit eine Strafe vorgeschrieben. 

     § 14 KommStG 1993 in der Stammfassung lautete: 

"(1) Die erhebungsberechtigten Gemeinden haben den Abgabenbehörden des Bundes die anläßlich einer 
gemeindebehördlichen Prüfung der Kommunalsteuer rechtskräftig festgestellten Bemessungsgrundlagen 
mitzuteilen. Die Abgabenbehörden des Bundes haben den erhebungsberechtigten Gemeinden die anläßlich einer 
abgabenbehördlichen Prüfung des Dienstgeberbeitrags rechtskräftig festgestellten Bemessungsgrundlagen 
mitzuteilen. 

(2) Die in einer Gemeinde zum 31. Dezember eines jeden Jahres erfaßten Dienstgeber sowie die Summe der 
ihnen für dieses Jahr gebarungsmäßig vorgeschriebenen Dienstgeberbeiträge sind der jeweiligen Gemeinde von 
der Bundesfinanzverwaltung bis 15. Februar des Folgejahres bekanntzugeben. Eine Bekanntgabe dieser Daten 
hat erstmalig für das Kalenderjahr 1993 bis 15. Februar 1994 zu erfolgen." 

Mit dem 2. Abgabenänderungsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 132/2002, wurde § 14 KommStG 1993 neu gefasst 
und lautete sodann: 

"(1) Die Prüfung der für Zwecke der Kommunalsteuer zu führenden Aufzeichnungen 
(Kommunalsteuerprüfung) obliegt dem für die Lohnsteuerprüfung zuständigen Finanzamt (§ 81 EStG 1988) 
oder dem für die Sozialversicherungsprüfung zuständigen Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs. 1 
und 2 ASVG). Die Prüfung ist gemeinsam mit der Lohnsteuerprüfung (§ 86 EStG 1988) und mit der 
Sozialversicherungsprüfung (§ 41a ASVG) durchzuführen. Den Prüfungsauftrag hat jenes Finanzamt oder jener 
Krankenversicherungsträger zu erteilen, das/der den Prüfungsauftrag für die Lohnsteuerprüfung oder die 
Sozialversicherungsprüfung zu erteilen hat. Für die Kommunalsteuerprüfung gelten die für Prüfungen gemäß 
§ 151 der Bundesabgabenordnung maßgeblichen Vorschriften der Bundesabgabenordnung. Bei der 
Durchführung der Kommunalsteuerprüfung ist das Prüfungsorgan des Finanzamtes oder des 
Krankenversicherungsträgers als Organ der jeweils berührten Gemeinde tätig. Die berührten Gemeinden sind 
von der Prüfung sowie vom Inhalt des Prüfungsberichtes oder der aufgenommenen Niederschrift zu 
verständigen. Die Gemeinden sind berechtigt, in begründeten Einzelfällen eine Kommunalsteuerprüfung 
anzuregen. Das Recht der Gemeinden auf Durchführung einer Nachschau gemäß der jeweils für sie geltenden 
Landesabgabenordnung (Abgabenverfahrensgesetz) bleibt unberührt, wobei § 148 Abs. 3 der 
Bundesabgabenordnung sinngemäß anzuwenden ist. 

(2) Die Gemeinden haben den Finanzämtern (§ 81 EStG 1988) und den Krankenversicherungsträgern (§ 23 
Abs. 1 ASVG) alle für die Erhebung der Kommunalsteuer bedeutsamen Daten zur Verfügung zu stellen. Diese 
Daten dürfen nur in der Art und dem Umfang verwendet werden, als dies zur Wahrnehmung der gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Die Verwendung nicht notwendiger Daten 
(Ballastwissen, Überschusswissen) ist unzulässig. Daten, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr benötigt werden, sind möglichst rasch zu löschen. 

(3) Der Aufwand für die Kommunalsteuerprüfung ist bei Prüfungen durch das Finanzamt vom Bund, bei 
Prüfungen durch den Krankenversicherungsträger vom Krankenversicherungsträger zu tragen." 

Mit BGBl. I Nr. 124/2003 erfolgte eine Änderung des Zitates in § 14 Abs. 1 KommStG (statt § 151 BAO 
wird nunmehr auf § 147 Abs. 1 BAO verwiesen). 

Gemäß § 16 Abs. 7 KommStG 1993 ist § 14 KommStG 1993 idF BGBl. I Nr. 132/2002 erstmals auf 
Kommunalsteuerprüfungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2002 begonnen werden; § 14 in der 
Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/2002 ist letztmals für Dienstgeberbeiträge anzuwenden, für die 
der Anspruch vor dem 1. Jänner 2003 entsteht. 

Gemäß den Erläuterungen (1175 BlgNR 21. GP, 25) werde eine Prüfung der Kommunalsteuer durch die 
Finanzverwaltung ab dem 1. Jänner 2003 vorgesehen. Besondere Übergangsregelungen seien insbesondere durch 
die weiterhin bestehende Nachschaumöglichkeit nicht erforderlich. Nachschauen von Gemeinden seien daher 
insbesondere zur Vermeidung von "Prüfungslücken" im Jahr 2003 auf Grund der bisher unterschiedlichen 
Prüfungspläne zulässig (z.B. bei bereits erfolgter Lohnsteuerprüfung für Zeiträume bis 2002, aber nicht erfolgter 
Kommunalsteuerprüfung für diese Zeiträume). Isolierte Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit der 
Kommunalsteuer seien aber nach Möglichkeit im Sinne des Konzeptes der gemeinsamen Prüfung zu vermeiden. 
In diesem Zusammenhang habe eine Abstimmung von geplanten Nachschauen durch die Gemeinden mit den 
gemeinsamen Prüfungseinsatzplänen zu erfolgen. 

Kommunalsteuerprüfungen, die nach dem 31. Dezember 2002 begonnen werden, sind demnach nach der 
Rechtslage entsprechend BGBl. I Nr. 132/2002 durchzuführen, selbst wenn diese Prüfungen (auch) frühere 
Zeiträume betreffen. 

Nach dem letzten Satz des § 14 Abs. 1 KommStG 1993 bleibt das Recht der Gemeinden auf Durchführung 
einer Nachschau gemäß der jeweils für sie geltenden Landesabgabenordnung unberührt, wobei § 148 
Abs. 3 BAO sinngemäß anzuwenden ist. 

Die Nachschau nach der hier anwendbaren Landesabgabenordnung ist in § 116 TLAO geregelt. Demnach 
kann die Abgabenbehörde für Zwecke der Abgabenerhebung bei Personen, die nach abgabenrechtlichen 
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Vorschriften Bücher oder Aufzeichnungen zu führen haben, Nachschau halten und hiebei alle für die 
Abgabenerhebung bedeutsamen Umstände feststellen. Nachschau kann auch bei einer anderen Person gehalten 
werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass gegen diese Person ein Abgabenanspruch gegeben ist, der auf 
andere Weise nicht festgestellt werden kann (Abs. 1). In Ausübung der Nachschau dürfen Organe der 
Abgabenbehörde Gebäude, Grundstücke und Betriebe betreten und besichtigen, die Vorlage der nach den 
Abgabenvorschriften zu führenden Bücher und Aufzeichnungen sowie sonstiger für die Abgabenerhebung 
maßgeblicher Unterlagen verlangen, in diese Einsicht nehmen und hiebei prüfen, ob die Bücher und 
Aufzeichnungen fortlaufend, vollständig sowie formell und sachlich richtig geführt werden (Abs. 2). 

Nach § 148 Abs. 3 BAO darf für einen Zeitraum, für den eine Außenprüfung bereits vorgenommen worden 
ist, ein neuerlicher Prüfungsauftrag ohne Zustimmung des Abgabepflichtigen nur erteilt werden a) zur Prüfung 
von Abgabenarten, die in einem früheren Prüfungsauftrag nicht enthalten waren; b) zur Prüfung, ob die 
Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben sind; c) im Rechtsmittelverfahren im 
Auftrag der Abgabenbehörde zweiter Instanz, jedoch nur zur Prüfung der Begründung des Rechtsmittels oder 
neuer Tatsachen und Beweise. 

     § 148 Abs. 3 BAO sieht sohin ein Verbot einer Wiederholungsprüfung vor. Das Recht der Gemeinden auf 
Durchführung einer Nachschau wird also dadurch - im Allgemeinen - ausgeschlossen, dass bereits eine Prüfung 
(auch) der Kommunalsteuer durch das für die Lohnsteuerprüfung zuständige Finanzamt oder den für die 
Sozialversicherungsprüfung zuständigen Krankenversicherungsträger erfolgte. Dass - entgegen den 
Sachverhaltsannahmen der belangten Behörde - eine derartige Prüfung für die Jahre 2001 bis 2005 beim 
Beschwerdeführer aber bereits erfolgt sei, wird vom ihm auch in der Beschwerde nicht behauptet. Dass - wie in 
den zitierten Gesetzesmaterialien angesprochen - im Sinne des Konzeptes der gemeinsamen Prüfung eine 
Abstimmung von geplanten Nachschauen durch die Gemeinden mit den gemeinsamen Prüfungseinsatzplänen zu 
erfolgen habe, ist aus dem Wortlaut des Gesetzes nicht ableitbar. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer auch 
nicht behauptet, dass die Nachschau der Stadtgemeinde einem gemeinsamen Prüfungseinsatzplan widersprochen 
hätte. 

Die Gemeinde war demnach zu einer Nachschau im Sinne des § 116 TLAO berechtigt. 

Ergänzend ist zu bemerken, dass sich an dieser Rechtslage durch das Abgabenverwaltungsreformgesetz 
(AbgVRefG, BGBl. I Nr. 20/2009) nichts geändert hat. 

Da sich die Annahme einer dynamischen Verweisung schon aus kompetenzrechtlichen Gründen verbietet 
(vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 9. April 1992, 91/06/0197, mwN), ist der Verweis in § 14 
Abs. 1 KommStG 1993 auf die jeweils für die Gemeinden geltende Landesabgabenordnung als statische 
Verweisung zu verstehen. Anzuwenden sind demnach jene Bestimmungen (zur "Nachschau") der jeweiligen 
Landesabgabenordnung, wie sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Abänderung des § 14 KommStG 1993 
durch BGBl. I Nr. 132/2002, in Kraft waren; spätere Abänderungen (oder auch die Aufhebung) dieser 
Bestimmungen in den Landesabgabenordnungen ändern nichts am Inhalt der Verweisung. 

Die Kommunalsteuer ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe (§ 14 Abs. 1 Z 2 iVm Abs. 2 FAG 2008). 
Mit dem AbgVRefG wurde zwar der Anwendungsbereich der BAO auf Landes- und Gemeindeabgaben 
erweitert. Die Verweisung in § 14 KommStG 1993 auf Bestimmungen der Landesabgabenordnung wurde aber 
nicht (formell) abgeändert. Es ist auch keine materielle Derogation (vgl. etwa Bydlinski in Rummel, ABGB3 
§ 9 Rz 1) anzunehmen. Mit Art. 3 des AbgVRefG wurde auch § 14 Abs. 1 KommStG 1993 geändert (Entfall der 
Wortfolge "oder der aufgenommenen Niederschrift"). Es kann aber nicht angenommen werden, dass der 
Gesetzgeber, wenn er die Bestimmung des § 14 Abs. 1 KommStG 1993 mit Art. 3 des AbgVRefG formell (also 
ausdrücklich) abändert, er mit Art. 1 des AbgVRefG eine materielle Derogation desselben Absatzes eines 
Gesetzes herbeiführen wollte. 

Gemäß § 147 Abs. 1 TLAO hat die Abgabenbehörde die Grundlagen für die Abgabenerhebung zu schätzen, 
soweit sie diese nicht ermitteln oder berechnen kann. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die 
Schätzung von Bedeutung sind. Nach § 147 Abs. 2 TLAO ist insbesondere dann zu schätzen, wenn der 
Abgabepflichtige über seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu geben vermag oder weitere 
Auskunft über Umstände verweigert, die für die Ermittlung der Grundlagen wesentlich sind. Gemäß § 147 
Abs. 3 TLAO ist ferner zu schätzen, wenn der Abgabepflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den 
Abgabenvorschriften zu führen hat, nicht vorlegt (oder wenn die Bücher oder Aufzeichnungen sachlich unrichtig 
sind oder solche formelle Mängel aufweisen, die geeignet sind, die sachliche Richtigkeit der Bücher oder 
Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen). 

Die Feststellungen der belangten Behörde reichen zu einer abschließenden rechtlichen Beurteilung dazu, ob 
die Verwaltungsbehörden zur Schätzung berechtigt waren, nicht aus: 

Im Beschwerdefall war die Aufforderung zur Vorlage der Unterlagen (im Hinblick auf deren Umfang) bei 
der Behörde nicht im Gesetz gedeckt (vgl. § 127 Abs. 2 TLAO, wonach Bücher, Aufzeichnungen und 
Geschäftspapiere auf Verlangen des Abgabepflichtigen tunlichst in seinen Geschäftsräumen oder in seiner 
Wohnung einzusehen sind). Die Behörde hatte die Nachschau also in der Kanzlei des Beschwerdeführers 
vorzunehmen. Aus den Akten des Verwaltungsverfahrens ergibt sich aber nicht, dass der Beschwerdeführer in 
seiner Kanzlei die Einsichtnahme in Bücher oder Aufzeichnungen trotz Aufforderung hiezu verweigert habe. 
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Selbst in dem Fall, dass der Beschwerdeführer die Einsichtnahme insoweit verweigert habe, ist die 
Vornahme eines Sicherheitszuschlages nicht ausreichend begründet: 

Ist eine Schätzung grundsätzlich zulässig (was hier noch nicht feststeht), so steht die Wahl der 
anzuwendenden Schätzungsmethode der Abgabenbehörde im Allgemeinen frei, doch muss das 
Schätzungsverfahren einwandfrei abgeführt werden, müssen die zum Schätzungsergebnis führenden 
Gedankengänge schlüssig und folgerichtig sein, und muss das Ergebnis, das in der Feststellung der 
Besteuerungsgrundlagen besteht, mit der Lebenserfahrung im Einklang stehen. Das gewählte Verfahren muss 
stets auf das Ziel gerichtet sein, diejenigen Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln, die die größte 
Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für sich haben. Hiebei muss die Behörde im Rahmen des 
Schätzungsverfahrens auf alle vom Abgabepflichtigen substanziiert vorgetragenen, für die Schätzung relevanten 
Behauptungen eingehen. Ziel einer Schätzung ist es, den wahren Besteuerungsgrundlagen möglichst nahe zu 
kommen, wobei jeder Schätzung eine gewisse Ungenauigkeit immanent ist und, wer zur Schätzung Anlass gibt, 
die mit der Schätzung verbundene Ungewissheit hinnehmen muss. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine 
Schätzung mit Hilfe eines Sicherheitszuschlages eine Methode, die der korrigierenden Ergänzung der 
Besteuerungsgrundlagen, von denen anzunehmen ist, dass sie zu niedrig ausgewiesen wurden, dient. In Fällen, in 
denen nähere Anhaltspunkte für eine gebotene Schätzung nicht zu gewinnen sind, kann die Zuschätzung von 
Sicherheitszuschlägen in Betracht kommen. Auch Schätzungsergebnisse unterliegen der Pflicht zur Begründung. 
Die Begründung hat die für die Schätzungsbefugnis sprechenden Umstände, die Schätzungsmethode, die der 
Schätzung zu Grunde gelegten Sachverhaltsannahmen und die Ableitung der Schätzungsergebnisse darzulegen. 
Auch die Höhe von Sicherheitszuschlägen ist zu begründen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 22. März 2010, 
2007/15/0273, mwN). 

Die Anwendung eines Sicherheitszuschlages geht davon aus, dass bei mangelhaften Aufzeichnungen nicht 
nur die nachgewiesenermaßen nicht verbuchten Vorgänge, sondern auch noch weitere Vorgänge nicht 
aufgezeichnet wurden. Aufgabe eines Sicherheitszuschlages ist es also, das Risiko möglicher weiterer 
Unvollständigkeiten von Aufzeichnungen auszugleichen; dabei sind die Umstände des Einzelfalles zu 
berücksichtigen (vgl. - zu § 149 Stmk LAO - das hg. Erkenntnis vom 23. Juni 1994, 92/17/0106). Auch mit Hilfe 
der Methode des Sicherheitszuschlages soll kein anderes Ergebnis erreicht werden, als jenes, das der 
wahrscheinlichsten Bemessungsgrundlage nahekommt. Der Sicherheitszuschlag hat ebenso wie andere 
Schätzungskomponenten nicht Strafcharakter (kein "Straf-Zuschlag"). Seine Höhe hat sich daher nach den 
Besonderheiten des Schätzungsfalles und nach den festgestellten Fehlern, Mängeln und vermuteten 
Verminderungen des Ergebnisausweises, also nach den Gegebenheiten im Bereich des Tatsächlichen, zu richten 
(Stoll, aaO, § 184, 1941). 

Der angefochtene Bescheid enthält aber keine nachvollziehbare Begründung eines Sicherheitszuschlages, 
da nicht dargelegt wurde, dass aus den den Prüfern vorgelegten Unterlagen oder anderen Umständen abgeleitet 
werden konnte, dass die Lohnkonten mangelhaft geführt worden seien, sodass zum Ausgleich des Risikos von 
Unvollständigkeiten ein Zuschlag anzusetzen sei. 

Schließlich macht der Beschwerdeführer geltend, die Befugnisse der Organe der Kommunalsteuerprüfung 
würden sich mit jenen der zur Nachschau berechtigten Gemeindeorgane überschneiden; diese Überschneidung 
führe zu einer kumulativen Kompetenz von mehreren staatlichen Organen. 

Aus Art. 83 Abs. 2 B-VG leitet der Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ab, dass der 
Gesetzgeber die Behördenzuständigkeit nach objektiven Kriterien exakt, klar und eindeutig festlegen muss 
(vgl. Mayer, B-VG4, Art. 83 B-VG II.2). Die Zuständigkeit zur Entscheidung betreffend Kommunalsteuer ist 
aber vom Gesetzgeber exakt, klar und eindeutig geregelt; diese Zuständigkeit ist den Gemeinden im eigenen 
Wirkungsbereich zugeordnet (vgl. hiezu das hg. Erkenntnis vom 22. April 1999, 97/15/0202; vgl. auch das 
hg. Erkenntnis vom 15. Juni 2005, 2004/13/0161). Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers besteht keine 
Regelung, die mehrere Behörden konkurrierend zu Entscheidungen beruft. Lediglich zur Prüfung der 
Bemessungsgrundlage sieht § 14 KommStG 1993 vor, dass diese Prüfung gemeinsam (für Finanzamt, 
Krankenversicherung und Gemeinde) erfolgen soll. Mit der einheitlichen Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
solle die administrative Belastung der Arbeitgeber vermindert und gleichzeitig erhebliche Synergieeffekte in der 
Verwaltung realisiert werden (vgl. 1175 BlgNR 21. GP, 15). Der Prüfer habe die Eigenschaft eines Gutachters; 
die Kommune sei an die Prüfungsfeststellungen (das Gutachten) des Prüfers nicht gebunden, sondern könne 
davon abweichen (vgl. aaO, 24). 

Vor diesem Hintergrund hegt der Verwaltungsgerichtshof aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
betreffend § 14 KommStG 1993. 

Soweit mit dem angefochtenen Bescheid auch die Vorschreibung des Säumniszuschlages bestätigt wurde, 
ist § 168 Abs. 2 TLAO zu beachten, wonach von der Festsetzung eines Säumniszuschlages abzusehen ist, wenn 
die hiefür maßgebliche Bemessungsgrundlage im Einzelfall 300 EUR nicht erreicht. Da die Kommunalsteuer 
monatlich fällig ist (§ 11 Abs. 2 KommStG 1993), ist der Säumniszuschlag nur dann verwirkt, wenn die für den 
einzelnen Kalendermonat nicht rechtzeitig entrichtete Kommunalsteuer den Betrag von mindestens 300 EUR 
erreicht. Für Zwecke der Säumniszuschlagsfestsetzung ist es somit erforderlich, die zusammengefasst 
festgesetzte Kommunalsteuer dem jeweiligen Kalendermonat zuzuordnen und sodann für den einzelnen 
Kalendermonat das Erreichen der Mindestbemessungsgrundlage zu prüfen. Eine nachvollziehbare Begründung 
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dazu, warum die gesetzlichen Voraussetzungen für die Vorschreibung des Säumniszuschlages als erfüllt 
anzusehen sind, fehlt (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 23. Jänner 2002, 2001/13/0108, und vom 22. Mai 2002, 
2002/15/0041, mwN). 

Der angefochtene Bescheid war demnach wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften gemäß § 42 Abs. 2 Z 3 lit. c VwGG aufzuheben. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG iVm der Verordnung BGBl. II Nr. 455/2008. 
Das Kostenmehrbegehren war abzuweisen, da einem Wirtschaftsprüfer in eigener Sache Schriftsatzaufwand 
nicht zuzusprechen ist (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 29. Oktober 2003, 2000/13/0217, und vom 
26. September 2008, 2008/02/0225). 

Wien, am 7. Juli 2011 
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Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Roj 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung  
Fachabteilung 7A - Gemeinden und Wahlen  
Hofgasse 13, 8011 Graz  
Tel.: +43 (0) 316 / 877 - 3046  
FAX: +43 (0) 316 / 877 - 4283  
E-Mail: brigitte.roj@stmk.gv.at  
�

�

 
 
 

 
AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Fachabteilung 7A 

Ergeht per E-Mail an: 
alle Gemeinden   
 
nachrichtlich an: 
Steiermärkischer Gemeindebund, 
Österreichischer Städtebund – Landesgruppe Steiermark, 
alle Bezirkshauptmannschaften sowie die Exposituren Bad 
Aussee und Gröbming 

���� Gemeinden und Wahlen  
 

Referat Abgabenangelegenheiten 
und Personal 

Bearbeiter: Dr. Silke Reverencic 
Tel.: (0316) 877-2712 
Fax: (0316) 877-4283 
E-Mail: fa7a@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ: FA7A-530-158/1995-8 
 

  Graz, am 11. April 2011 

Ggst.: Kommunalsteuernachschauen durch private Dritte; 
Mitteilung des Bundesministeriums für Finanzen 

 

Aus gegebenem Anlass wird die Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen vom 2. 

März 2011 zur Kenntnis gebracht: 

 



„Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zuständig für die Durchführung einer Kommunalsteuerprüfung ist das für die 

Lohnsteuerprüfung zuständige Finanzamt (§ 81 EstG 1988) oder der für die 

Sozialversicherungsprüfung zuständige Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs.1 u.2 ASVG). 

Weiters ist die Kommunalsteuerprüfung gemeinsam mit der Lohnsteuer- und 

Sozialversicherungsbeitragsprüfung, also als „Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen 

Abgaben-GPLA“, durchzuführen. 

Von Vertretern einiger Gebietskrankenkassen wurde dem Finanzministerium berichtet, dass 

in einigen Bundesländern Nachschauen gem. § 144 BAO durch private Rechtsträger mittels 

Werkvertrag im Auftrag der Gemeinden durchgeführt werden. Seitens des 

Bundesministeriums für Finanzen darf dazu auf nachfolgende rechtliche Beurteilung 

verwiesen werden: 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KommStG 1993 obliegt die Kommunalsteuerprüfung dem für die 

Lohnsteuerprüfung zuständigen Finanzamt (§ 81 EStG 1988) oder dem für die 

Sozialversicherungsprüfung zuständigen Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs. 1 und 2 

ASVG). 

Bei der Durchführung der Kommunalsteuerprüfung ist das Prüfungsorgan des Finanzamtes 

oder des Krankenversicherungsträgers als Organ der jeweils berührten Gemeinde tätig (§ 14 

Abs. 1 Satz 5 KommStG 1993). Das Prüfungsorgan wird funktional als Gemeindeorgan tätig, 

es besteht jedoch kein dienstrechtliches oder organisatorisches Weisungsrecht. Die 

Prüfungsergebnisse haben für die Gemeinde keine zwingende rechtsverbindliche Wirkung. 

Das Recht der Gemeinden auf Durchführung einer Nachschau gemäß der jeweils für sie 

geltenden Landesabgabenordnung (Abgabenverfahrensgesetz) bleibt unberührt. Die 

Ermittlungsbefugnisse auf Grund der landesrechtlichen Nachschaubestimmungen entsprechen 

im Wesentlichen jenen nach § 147 BAO (Außenprüfung); hiefür sind jedoch landesrechtlich 

weder eine Ankündigung, noch ein Prüfungsauftrag, noch eine Schlussbesprechung oder ein 

schriftlicher Bericht vorgesehen. Allerdings gilt das Wiederholungsprüfungsverbot des § 148 

Abs. 3 BAO. Daher darf eine Gemeinde, wenn für die betreffende Steuer bereits eine 

Kommunalsteuerprüfung (Außenprüfung nach § 147 BAO) durch das Finanzamt oder durch 

den Krankenversicherungsträger vorgenommen wurde, für dieselben Abgaben (für dieselben 

Monate) eine Außenprüfung (im Sinne der weiter anwendbaren Nachschauregelungen der 

Landesabgabenordnungen) nur in den im § 148 Abs. 3 BAO genannten Fällen durchführen. 

Dies betrifft insbesondere 

• den Fall der Zustimmung des Steuerpflichtigen, 



• die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens 

(§ 303 BAO) gegeben sind, 

• im Rechtsmittelverfahren im Auftrag der Abgabenbehörde zweiter Instanz, 

jedoch nur zur Prüfung der Begründung des Rechtsmittels oder neuer Tatsachen 

und Beweise. 

Daneben bestehen für die Gemeinden die anderen in der BAO geregelten 

Ermittlungsmöglichkeiten, wie etwa 

• die Auskunftsverlangen nach § 143 BAO, 

• die Durchführung einer Nachschau nach § 144 BAO oder 

• die Vornahme eines Augenscheines nach § 182 BAO. 

Überdies sind die Gemeinden berechtigt, in begründeten Einzelfällen eine 

Kommunalsteuerprüfung anzuregen (§ 14 Abs. 1 vorletzter Satz KommStG 1993). Sowohl 

die Durchführung von Außenprüfungen, Nachschauen als auch Maßnahmen zur Einbringung 

(Abgabenvollstreckung) dürfen nach Ansicht des Bundesminsteriums für Finanzen nur von 

Organen der zuständigen Behörde vorgenommen werden. 

Eine Betrauung Dritter (zB Wirtschaftstreuhänder) mit der Vollziehung dieser hoheitlichen 

Aufgaben mittels Werkvertrag scheidet mangels gesetzlicher Grundlage nach 

Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Finanzen aus.“ 

 
Mit freundlichen Grüßen! 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Die Fachabteilungsleiterin:            
i. V. 

 
 
 

Dr. Silke Reverencic eh. 
(Orginalunterschrift im Akt) 

 
 
 
 

8011 Graz-Burg • Hofgasse 13 / III. Stock 
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar 
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn Linien 1,3,4,5,6,7/Haltestelle Hauptplatz od. Buslinie 30/Haltestelle 

Schauspielhaus 
 



An die 

Ämter der Landesregierungen 

Abteilung IV/2 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
1030 Wien 

Mag. Hacker 
Telefon 01/51433-1298 
e-Mail alfred.hacker@bmf.gv.at 
DVR 0000078 

  Wien, 2. März 2011 

Betreff: Kommunalsteuernachschauen durch private Dritte

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zuständig für die Durchführung einer Kommunalsteuerprüfung ist das für die 

Lohnsteuerprüfung zuständige Finanzamt (§ 81 EstG 1988) oder der für die 

Sozialversicherungsprüfung zuständige Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs.1 u.2 

ASVG).

Weiters ist die Kommunalsteuerprüfung gemeinsam mit der Lohnsteuer- und 

Sozialversicherungsbeitragsprüfung, also als „Gemeinsame Prüfung aller 

lohnabhängigen Abgaben-GPLA“, durchzuführen. 

Von Vertretern einiger Gebietskrankenkassen wurde dem Finanzministerium 

berichtet, dass in einigen Bundesländern Nachschauen gem. § 144 BAO durch private 

Rechtsträger mittels Werkvertrag im Auftrag der Gemeinden durchgeführt werden. 

Seitens des Bundesministeriums für Finanzen darf dazu auf nachfolgende rechtliche 

Beurteilung verwiesen werden: 
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Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KommStG 1993 obliegt die 

Kommunalsteuerprüfung dem für die Lohnsteuerprüfung zuständigen 

Finanzamt (§ 81 EStG 1988) oder dem für die Sozialversicherungsprüfung 

zuständigen Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs. 1 und 2 ASVG).

Bei der Durchführung der Kommunalsteuerprüfung ist das Prüfungsorgan des 

Finanzamtes oder des Krankenversicherungsträgers als Organ der jeweils berührten 

Gemeinde tätig (§ 14 Abs. 1 Satz 5 KommStG 1993). Das Prüfungsorgan wird 

funktional als Gemeindeorgan tätig, es besteht jedoch kein dienstrechtliches oder 

organisatorisches Weisungsrecht. Die Prüfungsergebnisse haben für die Gemeinde 

keine zwingende rechtsverbindliche Wirkung. 

Das Recht der Gemeinden auf Durchführung einer Nachschau gemäß der 

jeweils für sie geltenden Landesabgabenordnung 

(Abgabenverfahrensgesetz) bleibt unberührt.

Die Ermittlungsbefugnisse auf Grund der landesrechtlichen Nachschaubestimmungen 

entsprechen im Wesentlichen jenen nach § 147 BAO (Außenprüfung); hiefür sind 

jedoch landesrechtlich weder eine Ankündigung, noch ein Prüfungsauftrag, noch eine 

Schlussbesprechung oder ein schriftlicher Bericht vorgesehen. Allerdings gilt das 

Wiederholungsprüfungsverbot des § 148 Abs. 3 BAO.  

Daher darf eine Gemeinde, wenn für die betreffende Steuer bereits eine 

Kommunalsteuerprüfung (Außenprüfung nach § 147 BAO) durch das Finanzamt oder 

durch den Krankenversicherungsträger vorgenommen wurde, für dieselben Abgaben 

(für dieselben Monate) eine Außenprüfung (im Sinne der weiter anwendbaren 

Nachschauregelungen der Landesabgabenordnungen) nur in den im § 148 Abs. 3 

BAO genannten Fällen durchführen.  

Dies betrifft insbesondere

! den Fall der Zustimmung des Steuerpflichtigen, 
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! die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens 

(§ 303 BAO) gegeben sind, 

! im Rechtsmittelverfahren im Auftrag der Abgabenbehörde zweiter Instanz, 

jedoch nur zur Prüfung der Begründung des Rechtsmittels oder neuer Tatsachen 

und Beweise. 

Daneben bestehen für die Gemeinden die anderen in der BAO geregelten 

Ermittlungsmöglichkeiten, wie etwa  

! die Auskunftsverlangen nach § 143 BAO, 

! die Durchführung einer Nachschau nach § 144 BAO oder 

! die Vornahme eines Augenscheines nach § 182 BAO. 

Überdies sind die Gemeinden berechtigt, in begründeten Einzelfällen eine 

Kommunalsteuerprüfung anzuregen (§ 14 Abs. 1 vorletzter Satz KommStG 1993). 

Sowohl die Durchführung von Außenprüfungen, Nachschauen als auch 

Maßnahmen zur Einbringung (Abgabenvollstreckung) dürfen nach Ansicht 

des Bundesminsteriums für Finanzen nur von Organen der zuständigen 

Behörde vorgenommen werden.  

Eine Betrauung Dritter (zB Wirtschaftstreuhänder) mit der Vollziehung 

dieser hoheitlichen Aufgaben mittels Werkvertrag scheidet mangels 

gesetzlicher Grundlage nach Rechtsauffassung des Bundesministeriums 

für Finanzen aus. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Mag. Fred Hacker 



Von: Alfred Hacker [mailto:Alfred.Hacker@bmf.gv.at]  
 
Gesendet: Donnerstag, 3. März 2011 14:24 
 
An: post.lad@bgld.gv.at; post@ktn.gv.at; post@mda.magwien.gv.at; post.landnoe@noel.gv.at; 
post@ooe.gv.at; post@salzburg.gv.at; post@stmk.gv.at; post@tirol.gv.at; land@vorarlberg.at 
 
Cc: Eduard Müller; Karin Greiner; Konrad.GSCHWANDTNER@gemeindebund.gv.at; Choholka Herbert; 
erich.mader@tgkk.at; herbert.koellner@wien.gv.at 
 
Betreff: Schreiben an die Ämter der LR.pdf - Adobe Reader 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit dem 2. Abgabenänderungsgesetz 2002 wurde durch Änderung des EStG 1988, des KommStG sowie 
des ASVG mit Wirksamkeit per 1. Jänner 2003 die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
(GPLA) eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt ist gemeinsam mit der Lohnsteuer- bzw. 
Sozialversicherungsprüfung wechselweise und gegenseitig auch der jeweils andere Bereich mitzuprüfen.  
 
Beidseitig und gleichzeitig ist immer auch eine Kommunalsteuerprüfung vorzunehmen. 
 
Von Vertretern einiger Gebietskrankenkassen wurde dem Finanzministerium berichtet, dass in einigen 
Bundesländern Nachschauen gem. § 144 Bundesabgabenordnung (BAO) durch private Rechtsträger 
mittels Werkvertrag im Auftrag der Gemeinden durchgeführt werden. 
 
Das Bundesminsterium für Finanzen sieht sich dazu veranlasst, die beiliegende Stellungnahme 
abzugeben. 
 
Die zuständigen Stellen der Länder werden ersucht, die Rechtsansicht des BMF im eigenen 
Wirkungsbereich (Gemeindeaufsicht) zur Kenntnis zu bringen. Mit freundlichen Grüßen, Fred Hacker 
 
Mag. Fred Hacker 
Bundesministerium für Finanzen 
Abteilungsleiter 
Handy 0664/8251832 
alfred.hacker@bmf.gv.at 
www.bmf.gv.at 
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STEUERN & FINANZEN

Robert Koch

Steiermärkischer Gemeindebund

Wie bereits hinlänglich be-
kannt, umfasst die seit 
1. 1. 2003 eingerichtete ge-

meinsame Prüfung aller lohnabhängi-
gen Abgaben („GPLA“, durchgeführt 
von den Sozialversicherungsträgern und 
der Finanzverwaltung) auch die Prü-
fung der Kommunalsteuer (§ 14 Abs. 1 
KommStG 1993).

Die Gemeinden erhalten die entspre-
chenden Ergebnisse elektronisch über 
das Verfahren FinanzOnline und haben 
diese selbständig laufend weiter zu ver-
arbeiten.

Noch im Jahr 2003 stellte sich her-
aus, dass das ursprünglich angepeilte 
GPLA-Ziel der „Vollprüfung“ (lücken-
lose Anschlussprüfungen) aus Kapazi-
tätsgründen nicht erreicht werden kann 
und dass die Gemeinden das im § 14 
Abs. 1 letzter Satz KommStG 1993 vor-
behaltene Recht, weiterhin selbst Kom-
munalsteuer-Nachschauen (etwa nach 
§ 127 iVm § 118 LAO) durchzuführen, 
sinnvoller Weise auch zur Abdeckung 
der sich ergebenden Prüfungslücken in 
Anspruch nehmen müssen.

0RIVATEu0RàFUNGSANGEBOTEh

Kommunalsteuer-„Prüfungen“ dürfen 
somit seit 1. 1. 2003 ausschließlich 
nur mehr von den Organen der Sozi-
alversicherungsträger und der Finanz-
verwaltung nach einem im Operativen 
Lenkungsausschuss (OPLAUS) abge-
stimmten, unter Mitwirkung der Städte 
und Gemeinden erstellten GPLA-Prü-
fungsplan, welcher stets alle lohnabhän-
gigen Abgaben in einem Prüfvorgang 
umfasst, durchgeführt werden. Auch 
Angehörige der Wirtschaftstreu-
handberufe (etwa Dienstnehmer von 
Steuerberatungsgesellschaften) dürfen 
keinesfalls eine „Prüfung“ der Kommu-
nalsteuer durchführen!
Bei letztgenanntem Berufsstand werden 
Aktivitäten in diesem Tätigkeitsfeld 
– natürlich abgesehen von den entspre-
chenden Bewerbern selbst – aus unter-
schiedlichen verfassungsrechtlichen 
und sonstigen rechtlichen und fakti-
schen Erwägungen durchaus nachvoll-
ziehbar verschiedentlich sogar sehr ne-
gativ beurteilt (z. B. ÖStZ 1998, 143 ff, 

„Gemeindeabgabenprüfung durch 
Wirtschaftstreuhänder – eine Fehlent-
wicklung!“).

2ECHTLICHE0ROBLEMEBEI

PRIVATEN0RàFUNGSANGEBOTEN

Einige wenige in einschlägigen Fach-
bereichen tätige Unternehmen in Öster-
reich bieten nämlich derartige „Prüfun-
gen“ der Kommunalsteuer an und be-
schreiben deren eigene Tätigkeit selbst 
(allerdings zu Unrecht!) als rechtskon-
form, weil ja – je nach Standes- oder 
Berufszugehörigkeit – eine berufsrecht-
liche Verschwiegenheitspflicht (z. B. 
nach § 27 WTBO) bestehe. Dazu muss 
aber angemerkt werden, dass bereits im 
Vorfeld eine Gemeinde niemals behör-
denfremden Personen (darunter auch 
Angehörigen der Wirtschaftstreuhand-
berufe, ausgenommen für deren eigene 
Klienten) auch nur irgendwelche Daten 
über Steuerpflichtige zur Verfügung 
stellen darf, weil ansonsten bereits die 
Gemeinde mit der Weitergabe von Daten 
an solche behördenfremde Personen die 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und 
die abgabenrechtliche Geheimhaltungs-
pflicht („Steuergeheimnis“) verletzt. 
Das betreffende Organ der Gemeinde 
setzt damit sogar einen strafrechtlich 
relevanten Tatbestand (§ 310 StGB, 
§ 238 LAO, § 251 FinStrG). 

Entgegen verschiedentlich anders lau-
tenden Behauptungen ist natürlich auch 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
bekannt, dass die Durchführung von 
Gemeindeabgabenprüfungen und von 
abgabenrechtlichen Nachschauen als 
Teil der Hoheitsverwaltung ausschließ-
lich den im Gesetz vorgesehenen Ab-
gabenbehörden (GPLA-Organen, Ge-
meindeabgabenbehörden) vorbehalten 
ist, wobei weder Amtsverschwiegenheit 
noch Steuergeheimnis verletzt werden 
dürfen.

Wenn derartige „Prüfungsangebote“ 
zudem auf Basis einer 5-Jahres-Prüfung 
sämtlicher Betriebe beruhende Pau-
schalhonorare beinhalten, so sind damit 
bereits die nächsten Probleme „pro-
grammiert“. Zum einen ist diese Me-
thodik der „Prüfungsfallauswahl“ seit 
2003 komplett fehl am Platze, da damit 

unerwünschte und in der Außenwirkung 
äußerst problematische Doppelprüfun-
gen im geradezu nur größtmöglichen 
Maximalausmaß provoziert werden 
– schließlich wurden seit fast drei Jah-
ren GPLA mittlerweile Tausende (!) 
Kommunalsteuerprüfungen eben durch 
die GPLA bereits mitgeprüft; zum an-
deren zeigt die Praxis, dass eine seriöse 
Prüfungs- oder Nachschautätigkeit im 
zeitlichen und sonstigen Betreuungsauf-
wand nicht von Vornherein verlässlich 
eingeschätzt werden kann und einzelne 
Fälle bei der gebotenen konsequenten 
Verfolgung aller Behördenpflichten 
immer wieder unverhältnismäßigen, 
teils jahrelangen (oft mit Sozialversi-
cherungsträgern und Finanzverwaltung 
abzustimmenden) Folgebetreuungsauf-
wand in Rechtsmittelverfahren nach 
sich ziehen.

Wenn in derartigen Anboten unter 
anderem auch suggeriert werden soll, 
dass Geschäftsführerbezüge „durch eine 
rückwirkende Gesetzesänderung kom-
munalsteuerpflichtig wurden“, mögen 
die Adressaten solcher Angebote zudem 
die fachliche Kompetenz der Anbieter 
selbst einschätzen – denn in diesem 
Bereich gab es seit Anbeginn der Kom-
munalsteuer (1. 1. 1993) überhaupt kei-
nerlei legistische Änderung – und schon 
gar keine rückwirkende.

+OMMUNALSTEUER.ACHSCHAUEN

DURCHDEN3TEIERMÊRKISCHEN

'EMEINDEBUND

Diese von unserer Prüfungsabteilung 
seit über 50 Jahren in den steirischen 
Gemeinden äußerst erfolgreich durch-
geführten Abgabenkontrollen haben wir 
kürzlich in den Steirischen Gemeinde-
nachrichten beschrieben (STGN 6/2005, 
6 ff). 

Der Steiermärkische Gemeindebund als 
eine in Landes- und Bundesverfassung 
gesetzlich verankerte Interessenvertre-
tung bietet seinen Mitgliedsgemeinden 
entsprechende Nachschauen samt der 
erforderlichen Verfahrens-Nachbetreu-
ung bei Gemeindeabgaben – darunter 
auch für die Kommunalsteuer – weiter-
hin in der gewohnten Qualität an, wobei 
in der Regel auch alle erforderlichen 
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In den letzten Monaten sind in dieser 
Angelegenheit relativ häufig Anfra-
gen von Unternehmern, Steuerbera-

tern und Versicherungen an Gemeinden 
gerichtet worden. Nachfolgend wird die 
rechtliche Situation in Bezug auf die 
Kommunalsteuer dargelegt.
Gemäß § 5 Abs. 2 lit. c Kommunal-
steuergesetz 1993, BGBl. 819/1993 
idF BGBl. I 124/2003 (KommStG 
1993), gehören unter anderem „die im 
§ 3 Abs. 1 Z. 10, 11 und 13 bis 21 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 
1988) genannten Bezüge“ - und zwar 
unabhängig von einer kollektiv- oder 
überkollektivvertraglichen Entlohnung 
– nicht zur Kommunalsteuerbemes-
sungsgrundlage.
Bezüge im Sinne des § 3 Abs. 1 Z. 
15a EStG 1988 werden häufig als 
„Vorsorgeversicherung“ als Teil der 
betrieblichen Mitarbeitervorsorge 
bezeichnet. Im Sinne obiger Bestim-
mung aus dem KommStG 1993 liegt 
für derartig kombinierte Er- und 
Ablebensversicherungen oder reine 
Erlebensversicherungen eine Kommu-
nalsteuerbefreiung (bis zum Ausmaß 
von 300 Euro jährlich pro Arbeitneh-
mer) vor, wenn die im EStG genannten 
Bedingungen zutreffen.
Diese Kommunalsteuerbefreiung trifft 
auch auf Bezüge zu, die der Arbeitge-
ber dem Dienstnehmer nicht gesondert 
zusätzlich gewährt, die aber für eine 
solche Mitarbeitervorsorge (an alle Ar-
beitnehmer oder für bestimmte Grup-
pen seiner Arbeitnehmer oder über den 
Betriebsratsfonds) verwendet werden 
(„Gehaltsumwandlungsmodell“ auf 
Wunsch bzw. mit Zustimmung des 
Dienstnehmers). 
Diese Konstellation entspricht der am 
häufigsten geschilderten speziellen 
Anfragesituation, in welcher ebenfalls 
von einer Kommunalsteuerbefreiung 
auszugehen ist. Natürlich müssen auch 
bei diesem Modell (wo der Dienstneh-
mer letztendlich selbst den entspre-
chenden – zwar steuerbegünstigten 
– Aufwand trägt) die übrigen in § 3 
Abs. 1 Z. 15 lit. a EStG 1988 genann-
ten Bedingungen (siehe unten) erfüllt 
sein. Demnach ist auch das 25-Euro-
Monatslimit unbeachtlich, soweit der 

Jahresbetrag von 300 Euro nicht über-
schritten wird. Somit sind z. B. Ein-
malzahlungen ebenfalls begünstigt.
Steuerbefreiungen – § 3 Abs. 1 Z. 15 
lit. a EStG 1988
Zuwendungen des Arbeitgebers für 
die Zukunftssicherung seiner Arbeit-
nehmer, soweit diese Zuwendungen 
an alle Arbeitnehmer oder bestimmte 
Gruppen seiner Arbeitnehmer geleis-
tet werden oder dem Betriebsrats-
fonds zufließen und für den einzelnen 
Arbeitnehmer 300 Euro jährlich nicht 
übersteigen. Werden die Zuwendungen 
des Arbeitgebers für die Zukunftssi-
cherung seiner Arbeitnehmer in Form 
von Beiträgen für eine Er- und Able-
bensversicherung oder eine Erlebens-
versicherung geleistet, gilt Folgendes:
-   Beiträge zu Er- und Ablebensversi-

cherungen sind nur dann steuerfrei, 
wenn für den Fall des Ablebens des 
Versicherten mindestens die für 
den Erlebensfall vereinbarte Ver-
sicherungssumme zur Auszahlung 
gelangt und die Laufzeit der Versi-
cherung nicht vor dem Beginn des 
Bezuges einer gesetzlichen Alters-
pension oder vor Ablauf von zehn 
Jahren endet.

-   Beiträge zu Er- und Ablebensversi-
cherungen, bei denen für den Fall 
des Ablebens des Versicherten nicht 
mindestens die für den Erlebensfall 
vereinbarte Versicherungssumme 
zur Auszahlung gelangt, und Bei-
träge zu Erlebensversicherungen 
sind nur dann steuerfrei, wenn die 
Laufzeit der Versicherung nicht vor 
dem Beginn des Bezuges einer ge-
setzlichen Alterspension endet.

-   Die Versicherungspolizze ist beim 
Arbeitgeber oder einem vom Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmerver-
tretung bestimmten Rechtsträger zu 
hinterlegen.

-   Werden Versicherungsprämien zu 
einem früheren Zeitpunkt rückge-
kauft oder sonst rückvergütet, hat 
der Arbeitgeber die steuerfrei belas-
senen Beiträge als sonstigen Bezug 
gemäß § 67 Abs. 10 zu versteuern, 
es sei denn, der Rückkauf oder die 
Rückvergütung erfolgt bei oder nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses.

Bescheide ohne weitere Kosten prak-
tisch unterschriftsreif ausgearbeitet 
und vorbereitet werden.

Für die Planung der Kommunalsteu-
er-Nachschauen durch Gemeinde-
bund-Mitarbeiter werden Fallauswahl 
und Nachschauzeitraum bereits im 
Vorfeld mit dem abgearbeiteten 
(= bereits erledigten) und aufgestellten 
(= projektierten) GPLA-Prüfungsplan 
der GKK und der Finanzverwaltung 
abgestimmt, um unnötige und absolut 
kontraproduktive „Doppelprüfungen“ 
auch weiterhin aus Kostengründen 
und auch aus Gründen unerwünschter 
negativer Außenwirkung möglichst 
von Vornherein auszuschließen. 
Dass der Gemeindebund mit seinen 
Mitarbeitern für Gemeinden auch im 
hoheitlichen Bereich, etwa im Be-
reich von Abgabennachschauen und 
im Bereich der Vorbereitung von Be-
scheiden, tätig sein darf, hat der VfGH 
– und zwar ausdrücklich für den Stei-
ermärkischen Gemeindebund – bereits 
vor 22 Jahren bestätigt (VfGH B 254/
79 vom 11. 10. 1983).

Den Gemeinden wird daher wei-
terhin empfohlen, die Kommunal-
steuer-Prüfungsvorgänge über das 
GPLA-System, welches für die 
einzelne Gemeinde über den Finanz-
Online-Zugang nachvollziehbar ist, 
auf allfällige Prüfungslücken hin 
zu beobachten und im Bedarfsfall 
Nachschauen rechtzeitig einzuplanen 
und anzumelden. Die Umsetzung der 
GPLA-Prüfungsergebnisse gehört 
ohnedies schon seit 2003 zu den lau-
fenden Angelegenheiten der Abga-
benverwaltung, wofür auch mehrere 
Schriftsatz- und Bescheidmuster des 
Steiermärkischen Gemeindebundes 
zum Download auf unserer Home-
page bereit stehen.

Im Bedarfsfall platziert der Steiermär-
kische Gemeindebund darüber hinaus 
in Absprache mit der Gemeinde über 
seine Zugehörigkeit zum OPLAUS 
aktiv und wirksam GPLA-Bedarfs-
prüfungen, welche dann zeitnah zu 
konkreten GPLA-Prüfungsvorgängen 
durch Prüfer von Finanzverwaltung 
oder Sozialversicherung führen.

STEUERN & FINANZEN
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Mit dem nebenstehenden Erlass 
378/1982 der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 25.8.1982, 
, GZ. 7-50 Ge 2/53-1982, wurden 
die Gemeinden ausdrücklich 
aufgefordert, Selbstbe-
rechnungsabgaben – damals 
insbesondere 
Lohnsummensteuer und 
Getränkeabgabe – durch die 
Prüfstelle des Steiermärkischen 
Gemeindebundes prüfen zu 
lassen. 
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Im VwGH-Erkenntnis 2003/06/0101 vom 18.09.2003 lässt der VwGH auch in ei-
nen Bauverfahren (AVG-Verfahrensrecht) keine negative Äußerung zur Beizie-
hung des Gemeindebundes erkennen (wohl aber an der Überwälzung von An-
waltskosten auf die Partei). 
 
 

"Wenn die Gemeindebehörde, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der 
Lage sei, einen Bescheid selbst zu erstellen, so könne sie sich zwar eines 
Rechtsbeistandes bedienen, doch könnten diese Kosten (hier:) dem Mitbeteilig-
ten nicht angelastet werden, der Gemeinde (gemeint: den Gemeindeorganen) 
stehe es nämlich ohne weiteres frei, sowohl Rechtsauskünfte bei der Aufsichts-
behörde einzuholen als auch die Hilfestellung des Steiermärkischen Gemein-
debundes in Anspruch zu nehmen. Die Beiziehung eines Rechtsanwaltes sei 
zwar möglich und bleibe der Gemeinde unbenommen, doch habe sie für diese 
Beiziehung selbst aufzukommen. Dies deshalb, weil sie grundsätzlich in der 
Lage sein müsse, ihre Aufgaben im selbständigen Wirkungsbereich selbst zu 
erledigen. Ergänzend dürfe in diesem Zusammenhang noch darauf hingewie-
sen werden, dass es keinesfalls nachvollziehbar sei, wie sich die vorgeschrie-
benen Kosten des Rechtsanwaltes überhaupt zusammensetzen (worauf aber 
nicht näher einzugehen sei)." 

 
 
Auch an den folgenden Erwägungen des VwGH im oa Erkenntnis ist keine Kri-
tik an der vorerwähnten Beiziehung des Gemeindebundes abzulesen, wobei 
dies zugegebenermaßen auch nicht Kern der Beschwerde war. 
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Kommunalsteuer: Im VwGH-Erkenntnis 2003/13/0059 vom 29.11.2006 wird beim 
Kommunalsteuerverfahren weithin der Steiermärkische Gemeindebund in akti-
ver Rolle erwähnt - und nicht die geringsten Rügen oder Bedenken des VwGH 
knüpfen daran: 
 

"Die mitbeteiligte Partei, die ein Reinigungsunternehmen betreibt, stellte mit 
Schriftsatz vom 27. November 1998 an das (damalige) Finanzamt für Körper-
schaften einen Antrag auf Zuteilung der Bemessungsgrundlage gemäß § 10 
Abs. 5 KommStG 1993. In diesem Antrag führte sie aus, sie habe ihrer 
Rechtsauffassung gemäß bisher Kommunalsteuer an die Gemeinde Graz be-
zahlt. Nach einer Prüfung durch den Steiermärkischen Gemeindebund sei je-



doch der Betriebsstättenbegriff anders ausgelegt und ihr (von der beschwerde-
führenden Gemeinde) für die Jahre 1993 bis 1997 Kommunalsteuer in Höhe 
von 258.373 S vorgeschrieben worden. Die mitbeteiligte Partei habe diesen Be-
trag von der Gemeinde Graz zurückverlangt, die ihr jedoch bescheidmäßig im 
Rahmen einer "Bemessungsgrundlagenvorschreibung" erklärt habe, dass "un-
ser Reinigungsobjekt in (beschwerdeführende Gemeinde) nach dem Betriebs-
stättenbegriff des KommStG der Grazer Gemeinde zuzurechnen ist". Da die 
mitbeteiligte Partei "nicht weiter Spielball zweier Gemeinden" sein wolle, werde 
um Zuteilung der Bemessungsgrundlagen u. a. für die Kommunalsteuer der 
Jahre 1994 bis 1997 ersucht. 
 
     Aktenkundig ist die Durchschrift eines mit 20. Oktober 2000 datierten Zutei-
lungsbescheides des Finanzamtes für die Kalenderjahre 1994 bis 1999. Im Ad-
ressfeld dieser Bescheiddurchschrift ist handschriftlich vermerkt "Original an 
Firma + 5 Gemeinden versendet". Unter Betreff "Unternehmerin/Unternehmer" 
ist im Formblatt des Bescheides die mitbeteiligte Partei angeführt. Sodann wird 
ausgeführt, gemäß § 10 Abs. 5 KommStG 1993 "wird (werden) der (den) nach-
stehend angeführten Gemeinde(n) folgende Bemessungsgrundlage bzw. Antei-
le daran zugeteilt:". In der diesbezüglichen Rubrik werden die Gemeinden Sei-
ersberg, Gratwein, Gratkorn, (Beschwerdeführerin) und Kremsmünster ange-
führt, wobei jeweils in der Spalte "(Anteil an der) Bemessungsgrundlage" der 
Vermerk "KEIN S" enthalten ist. Die Begründung enthält den Satz, in Ermange-
lung des Vorliegens von Betriebsstätten des Unternehmens in den o.a. Ge-
meinden könne diesen Gemeinden kein Anteil aus der Bemessungsgrundlage 
für die Kommunalsteuer zugeteilt werden. 
 
     In den vorgelegten Verwaltungsakten befindet sich ein Berufungsschriftsatz 
der Beschwerdeführerin vom 15. November 2000 betreffend den Zuteilungsbe-
scheid vom 20. Oktober 2000. Darin wird festgehalten, das Finanzamt habe mit 
Zuteilungsbescheid vom 20. Oktober 2000 für die Beschwerdeführerin keinen 
Anteil an der Kommunalsteuerbemessungsgrundlage für die Betriebsstätte der 
mitbeteiligten Partei am Flughafen G.-T. im Gemeindegebiet der Beschwerde-
führerin festgesetzt. Dagegen werde mit der Begründung berufen, dass im Zuge 
einer von der Beschwerdeführerin veranlassten Überprüfung der Kommunal-
steuer 1994 bis 1997 sowie einer Erhebung an Ort und Stelle vom 14. Novem-
ber 2000 durch ein Organ des Steiermärkischen Gemeindebundes festgestellt 
worden sei, dass die mitbeteiligte Partei im Gemeindegebiet der Beschwerde-
führerin eine Betriebsstätte (Gebäudereinigung) im Sinne des § 4 Abs. 1 
KommStG 1993 unterhalte. Da der auf die Beschwerdeführerin entfallende An-
teil an der Kommunalsteuerbemessungsgrundlage mit Null festgesetzt worden 
sei, werde die Zuteilung entsprechend den Berufungsausführungen beantragt." 

 
 
���� Das Verfahren endete inhaltlich damit, dass den Feststellungen des Steier-
märkischen Gemeindebundes zu folgen war. 
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Kommunalsteuer: Aus dem VwGH-Erkenntnis 2004/15/0056 vom 21.06.2007 er-
gibt sich, dass das Höchstgericht am Tätigwerden des Steiermärkischen Ge-
meindebundes nicht den geringsten Anstoß nimmt: 
 
 

"Die Verfahrensrüge, ein Vertreter des Steiermärkischen Gemeindebundes ha-
be Erhebungen vorgenommen, obwohl der Steiermärkische Gemeindebund 
kein Behördenorgan sei, und die Ergebnisse dieser Überprüfung seien der Be-
schwerdeführerin nicht zu einer Stellungnahme mitgeteilt worden, was den Vor-
schriften der §§ 37 und 45 AVG widerspreche, führt die Beschwerde nicht zum 
Erfolg.  
Zum Einen verkennt die Beschwerdeführerin abermals, dass im Verfahren zur 
Festsetzung der Kommunalsteuer nicht das AVG, sondern die StLAO anzu-
wenden war, zum Anderen zeigt sie mit diesem Vorwurf allein die zu einer Auf-
hebung des angefochtenen Bescheides erforderliche Relevanz der behaupteten 
Verfahrensverletzung (§ 42 Abs. 2 Z 3 VwGG) nicht auf." 

 
 
���� Letztendlich wurde die Beschwerde als unbegründet abgewiesen. 
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Lustbarkeitsabgabe: Aus den folgenden Erwägungen des VwGH-Erkenntnisses 
2009/17/0191 vom 04.11.2009 kommt klar hervor, dass das Höchstgericht die 
(Feststellungen der) Ermittlungstätigkeit des Gemeindebundes als "Sachver-
haltsfeststellungen der Gemeindebehörde" ansieht, die Erhebung eines Mitar-
beiters des Gemeindebundes als "Feststellungen des Überprüfungsorgans" 
ansieht und insgesamt von einer sachlich-inhaltlich zutreffenden und rechts-
richtigen Beurteilung "von den Behörden" ausgeht. 
 
 

"Der Gemeinderat der mitbeteiligten Stadtgemeinde wies die Berufung mit Be-
scheid vom 20. April 2009 als unbegründet ab. Begründend führte der Gemein-
derat insbesondere aus, dass der Vorwurf des mangelnden Ermittlungsverfah-
rens nicht nachvollziehbar sei. Im Zuge zweier Nachschauen durch ein vereide-
tes Organ des Steiermärkischen Gemeindebundes sei festgestellt worden, dass 
auf dem Apparat auch Spiele, die aggressive Handlungen beinhalteten, gespielt 
hätten werden können. Dies sei in den Niederschriften zu den Nachschauen 
festgehalten. Die Niederschriften hätte die Vertreterin der beschwerdeführen-



den Partei im Sinne des § 19a Stmk. Veranstaltungsgesetz jeweils in Kopie er-
halten, sodass die beschwerdeführende Partei über die Nachschauen informiert 
gewesen sei. Es sei weder von der Vertreterin vor Ort noch sonst durch einen 
Vertreter des Unternehmens dazu Stellung genommen worden. Der Vorwurf, 
dass kein Probespiel durchgeführt worden sei, könne nicht nachvollzogen wer-
den, da sogar die Spielanleitungen einiger aggressiver Spiele fotografiert wor-
den seien. Dies sei nicht möglich, ohne das Gerät zu testen. Die Spiele "1942", 
"Phoenix", "Alien Attack", "Peng", "Bomb Jack", "Asteroid" und "More Ducks" 
würden schon allein auf Grund der Spielbeschreibung aggressive Handlungen 
darstellen." 
 
"Der von den gemeindlichen Abgabenbehörden als erwiesen angenommene 
Sachverhalt, der durch einen Mitarbeiter des Steiermärkischen Gemeindebun-
des als vereidigtes Organ der Stadtgemeinde Leibnitz im Zuge einer Überprü-
fung als gegeben festgestellt worden sei, werde in der Vorstellung bestritten. Zu 
dem Argument, dass die in Rede stehenden Spiele im angegebenen Zeitraum 
nicht aktiviert gewesen seien und nur Unterhaltungsspiele gespielt hätten wer-
den können, sei auf die Stellungnahme der Stadtgemeinde Leibnitz vom 27. 
Mai 2009 anlässlich der Übermittlung der Vorstellung hinzuweisen. Es werde 
darin darauf verwiesen, dass es unrichtig sei, dass die aggressiven Spiele nicht 
installiert gewesen seien, da diese Spiele sowohl bei der ersten als auch bei der 
zweiten Überprüfung festgestellt hätten werden können. Das Prüforgan habe 
sehr wohl ein Probespiel durchgeführt, was auch die beigelegten Fotos der 
Spielanleitungen aus der ersten Überprüfung bewiesen. Die entsprechende Be-
hauptung der beschwerdeführenden Partei sei somit als Schutzbehauptung zur 
Vermeidung von Abgabefolgen zu qualifizieren." 
 
"Der bloße Umstand, dass eine Partei des gemeindebehördlichen Verfahrens 
die Sachverhaltsfeststellungen der Gemeindebehörde bestreitet, führt noch 
nicht zur Verpflichtung zu eigenen Sachverhaltserhebungen durch die Vorstel-
lungsbehörde. Die Bestreitung des Umstandes, dass die in Rede stehenden, 
als aggressiv eingestuften, Spiele auf dem Spielapparat in der fraglichen Zeit 
installiert und aktiviert waren, bedeutet die Bestreitung der Beweiswürdigung 
der  Abgabenbehörden der Gemeinde. In dieser Hinsicht wird jedoch in der Be-
schwerde nichts vorgebracht, was bei lebensnaher Betrachtung die Schlussfol-
gerungen der Gemeindebehörden als nicht den Denkgesetzen entsprechend 
aufweisen könnte. Die Gemeindebehörden gingen auf Grund der Feststellun-
gen des Überprüfungsorgans davon aus, dass die von ihnen als aggressiv ein-
gestuften Spiele tatsächlich auf dem Spielapparat installiert waren. Die be-
schwerdeführende Partei hat dagegen sowohl im Verwaltungsverfahren als 
auch in der Beschwerde lediglich vorgebracht, dass aus dem Umstand, dass 
die Spielanleitung aufgerufen werden konnte, noch nicht auf die Spielmöglich-
keit geschlossen werden könnte. Dieses Vorbringen ist aber nicht geeignet, ei-
ne Rechtswidrigkeit der Beweiswürdigung der Gemeindebehörden aufzuzeigen 
(die im Sinne der oben dargestellten Rechtslage von der belangten Behörde als 
Vorstellungsbehörde wahrzunehmen gewesen wäre). Die beschwerdeführende 
Partei hat keinerlei Vorbringen erstattet, die die von ihr nunmehr behauptete 
ungewöhnliche Situation, dass ein Spieleanbieter auf seinen Spielapparaten 
Spielanleitungen zu nicht auf dem Gerät spielbaren Spielen anbiete, plausibel 
erklären hätte können. Darüber hinaus war das Vorbringen der beschwerdefüh-
renden Partei im Abgabenverfahren insoweit in sich widersprüchlich, als einer-



seits darauf verwiesen wurde, dass die "Marke" des in Rede stehenden Appara-
tes dafür bekannt sei, nur positive Spielinhalte anzubieten, andererseits aber 
die vom Überprüfungsorgan festgestellten Spielinhalte nicht bestritten wurden, 
sondern im Zusammenhang mit den von den Behörden als aggressiv eingestuf-
ten Inhalten (lediglich) die Möglichkeit, das Spiel auf dem überprüften Apparat 
zu spielen, bestritten wurde. Die Schlussfolgerungen der Abgabenbehörden 
konnten daher von der belangten Behörde zu Recht als nicht unschlüssig ange-
sehen werden. Die belangte Behörde war daher berechtigt davon auszugehen, 
dass die Abgabenvorschreibung durch die Gemeindebehörden auf der Grund-
lage einer ausreichenden Sachverhaltsermittlung erfolgt war. Die in der Be-
schwerde geforderten Ergänzungen der Sachverhaltsfeststellungen waren in-
soweit nicht erforderlich." 

 
 
���� Die Beschwerde wurde dann als unbegründet abgewiesen. 
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Lustbarkeitsabgabe: Im VwGH-Erkenntnis 2010/17/0010 vom 09.06.2010 (zu 
Frohnleiten) wird  die Prüfungsabteilung des Steiermärkischen Gemeindebun-
des erwähnt, die sich vor dem VwGH mit ihrer Meinung und Argumentation ge-
gen ein Sachverständigengutachten durchsetzt. 
 

"Aus der dem Verwaltungsakt beiliegenden Niederschrift der Prüfungsabteilung 
des steiermärkischen Gemeindebundes vom 15. November 2007 sowie dem 
Berufungsbescheid ergebe sich, dass der in Rede stehende Unterhaltungs-
spielapparat unter anderem die Spiele "Alien Attack", "Peng", "Asteroid", 
"Space Attack" und "More Ducks" anbiete." 

 
���� Die Beschwerde wurde abgewiesen, das Verfahren und seine Feststellungen 
und rechtlichen Würdigungen wurden daher seitens des VwGH insgesamt als 
rechtmäßig angesehen. 
 



 Gemeinsame Prüfung 
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